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Liebe Biirgerinnen, lieber Biirger,

sicherlich haben Sie schon von ELSTER, der elektronischen Steuererklarung, gehort.

Die elektronische Steuererklarung bietet lhnen im Vergleich zur Papier-Erklarung zahl-
reiche Vorteile:

. Es entféllt das zeitaufwéndige Ausfiillen der Papiererklarung. Fehlende Anlagen
gehodren der Vergangenheit an.

. Eine unverbindliche Steuerberechnung teilt Ihnen mit, mit welcher Erstattung Sie
rechnen kénnen.

. Mit der Datenlibernahme aus dem Vorjahr entféllt viel lastige Schreibarbeit, da Sie
gleichbleibende Daten nicht wieder neu eingeben mussen.

. Durch eineTeilnahme am Belegabruf werden lhre persénlichen Angaben, die Werte
Ihrer Lohnbescheinigungen, lhrer gezahlten Kranken- und Pflegeversicherungs-
beitrage sowie |hre geleisteten Beitrdge zu Riester- oder Riirup-Rente bereits auto-
matisch zur Verfligung gestellt.

o Datensicherheit ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Ihre Daten sind durch eine
verschliisselte Ubertragung maximal gesichert.

Um all diese Vorteile nutzen zu konnen, haben Sie die Mdglichkeit, Ihre Steuererklarung
papierlos abzugeben, indem Sie Ihre Daten authentifiziert Gibermitteln - die Authentifizie-
rung ersetzt dabei lhre Unterschrift und ist kostenlos tiber das ELSTER-Online-Portal
erhaltlich.

Eine Anleitung zur Authentifizierung finden Sie unter www.elsteronline.de. Daneben steht
lhnen neben dem kostenlosen Programm ,ELSTER Formular” der Steuerverwaltung auch
Software kommerzieller Anbieter zur Verfligung.

Belege sind nur auf Anforderung durch Ihr Finanzamt vorzulegen. Ausgenommen sind
gesetzlich vorgeschriebene Belege, die immer beizufligen sind.

Eine Aufzahlung, welche Belege gesetzlich vorgeschrieben sind, finden Sie in der Rubrik
ELSTER/Einzureichende Belege auf der Internetseite lhres Finanzamts. Sollten Sie nicht
sicher sein, welches Finanzamt flir Sie zustandig ist, so haben Sie die Méglichkeit, dies
unter www.fa-baden-wuerttemberg.de in Erfahrung zu bringen.

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann zégern Sie nicht und wenden Sie sich an Ihr
Finanzamt.

Gerne beantworten lhnen die ELSTER-Ansprechpartner alle Fragen rund um dasThema
JElektronische Steuererkldrung” Sie finden die Kontaktdaten auf der Homepage |hres
Finanzamtes unter ,Ansprechpartner”

Weitere Informationen finden Sie unter www.elster.de
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ERSTE SCHRITTE IN DIE SELBSTSTANDIGKEIT

Erste Schritte in die Selbststindigkeit

WAHL DER RECHTSFORM

Entscheidend fiir die Wahl der Rechtsform sind regelmifig auflersteuerliche Griinde
wie zum Beispiel Haftungsfragen oder Kosten im Zusammenhang mit der Unter-
nehmensgrindung. Die Rechtsform hat jedoch auch Auswirkungen auf die steuerli-
che Behandlung Threr unternehmerischen Titigkeit. Die Beteiligung als selbststin-
diger Unternehmer am Wirtschaftsleben ist in verschiedenen Formen denkbar. So

konnen Sie

allein einen gewerblichen Betrieb eroffnen oder eine freiberufliche oder andere
selbststindige Tatigkeit aufnehmen (Einzelunternehmer),

gemeinsam mit anderen Personen eine Personengesellschaft (GbR, OHG oder
KG) grinden und als Gesellschafter (steuerlich Mitunternehmer) tatig sein oder
allein oder mit anderen Personen eine Kapitalgesellschaft (in der Regel eine
GmbH) grinden und als Gesellschafter-Geschiftsfihrer unternehmerische Ent-

scheidungen treffen.

Besondere Unterschiede ergeben sich bei den einzelnen Rechtsformen insbeson-
dere in den Bereichen Entstehung (Registereintrag, Form des Gesellschaftsvertrags),
besondere Eignung der Unternehmensform fir den Unternehmenszweck, Kapital
(Art der Einlage, Mindesteinzahlung), Gewinn- und Verlustbeteiligung, Entnahme-
recht, Geschiftsfihrungs- und Vertretungsbefugnis und Haftung (im Auflen- und
Innenverhiltnis). Die jeweilige Rechtsform bildet den Ausgangspunkt fur weitere
rechtliche Uberlegungen. Neben dem Steuerrecht sind auch handels- und gesell-

schaftsrechtliche Vorschriften zu beachten.

Im Rahmen dieser Informationsschrift ist es allerdings nicht moglich, auf die teil-
weise sehr komplizierten Regelungen zu den einzelnen Rechtsformen detailliert ein-
zugehen. Die Ausfihrungen beschrinken sich deshalb auf die bei Unternehmens-

grundungen am hiufigsten gewihlte Rechtsform des Einzelunternehmens.
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UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN GEWERBEBETRIEB UND FREIBERUFLICHER TATIGKEIT

Die kunftige steuerliche Belastung Ihrer selbststindigen Titigkeit hingt entschei-
dend davon ab, welcher Einkunftsart Ihre Titigkeit zuzuordnen ist. Das Einkom-
mensteuergesetz (EStG) unterscheidet im Bereich der Gewinneinkunftsarten zwi-
schen einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb, einer freiberuflichen Titigkeit
und einem Gewerbebetrieb. Nachfolgend werden die Begriffe Gewerbebetrieb und
freiberufliche Titigkeit niher erliutert und gegentber den anderen Einkunftsarten

abgegrenzt.

1. GEWERBEBETRIEB
Die Vorschrift des § 15 Abs. 2 EStG enthilt eine gesetzliche Definition des Gewerbe-

betriebs. Danach ist ein Gewerbebetrieb eine Titigkeit, die

selbststindig

nachhaltig

mit Gewinnerzielungsabsicht unternommen wird und sich

als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt.

Dabei datf es sich weder um Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft noch um
Einkinfte aus einer freiberuflichen oder einer anderen selbststindigen Tatigkeit
im Sinne des § 18 EStG handeln.

Eine feste Einrichtung oder ein fester Ort der Betitigung ist nicht erforderlich.

Wer lediglich einem anderen Kapital, ein Grundstick oder sonstige Wirtschaftsgiiter
zur Nutzung uberlisst, ist regelmiflig nicht Gewerbetreibender, sondern betreibt
eine blofle Vermdgensverwaltung. Nur dann, wenn zur Nutzungstberlassung eine
zusitzliche Leistung oder weitere Aktivitit des Uberlassenden hinzukommt (zum

Beispiel Beratung oder sonstige Betreuung), liegt ein Gewerbebetrieb vor.

BEISPIEL

Eine gewerbliche Tatigkeit ist in vielen Bereichen wie etwa Handel (An- und Verkauf),
Herstellung, Be- und Verarbeitung, Dienstleistungen oder Vermittlung denkbar. Gewerblich
ist zum Beispiel die selbststandige Tatigkeit als Einzelhandler, GroRhéndler, Handwerker,
Gastwirt, Taxifahrer, Handelsvertreter oder Anlageberater.
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2. FREIBERUFLICHE TATIGKEIT

Zu den freiberuflichen Tatigkeiten gehoren gemifl §18 Abs.1 Nr.1 EStG die selbst-
stindig ausgetbte wissenschaftliche, kunstlerische, schriftstellerische, unterrichtende
oder erzieherische Titigkeit sowie die selbststindige Berufstitigkeit der Arzte, Kran-
kengymnasten, Rechtsanwilte, Ingenieure, Architekten, Dolmetscher, Heilpraktiker,

Notare, Journalisten, Steuerberater und dhnlicher Berufe (sogenannte Katalogberufe).

Das Wesen der freien Berufstitigkeit liegt in der hochstpersonlichen Tatigkeit unter
Einsatz von geistigem Vermdgen und der Arbeitskraft begrindet. Die Mithilfe fach-
lich vorgebildeter Arbeitskrifte ist unschadlich, sofern Sie aufgrund eigener Fach-
kenntnisse leitend und eigenverantwortlich titig werden. Gegeniber der geistigen
Arbeit und der eigenen Arbeitskraft tritt der Einsatz von Kapital auch in Form von

Maschinen und technischen Geriten in den Hintergrund.

Die Titigkeit muss sich - wie die gewerbliche - als selbststindig, nachhaltig, in Ge-

winnerzielungsabsicht und unter Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr darstellen.

Mitunter ist die Abgrenzung zwischen freiberuflicher Tatigkeit und Gewerbebetrieb
schwierig, wie zum Beispiel die Abgrenzung zwischen einem Unterhaltungsmusiker

(gewerbliche Titigkeit) und einem Kinstler (freiberufliche Tatigkeit).

Sollten Sie Zweifel haben, ob die von Ihnen geplante Titigkeit als gewerbliche oder
freiberufliche Titigkeit einzugruppieren ist, wenden Sie sich bitte an die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter Ihres Finanzamts.

3. AUSWIRKUNG DIESER UNTERSCHEIDUNG

Die Unterscheidung zwischen den beiden Einkunftsarten Gewerbebetrieb und frei-
berufliche Titigkeit hat unter anderem die im Folgenden kurz dargestellten Auswir-
kungen auf das Anmeldungsverfahren, die Art und Weise der Gewinnermittlung,

die Frage der Gewerbesteuerpflicht und die Hohe der Einkommensteuerbelastung:

A) PFLICHT ZUR ANMELDUNG EINES GEWERBES
Wenn Sie einen Gewerbebetrieb eréffnen wollen, wenden Sie sich bitte an das
Gewerbe- oder das Ordnungsamt der Gemeinde, in welcher der Betrieb eroffnet

werden soll, und melden Sie Ihren Betrieb an. Dazu sind Sie nach § 14 der Gewer-
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beordnung verpflichtet. Die Gewerbeanmeldung enthilt neben Thren personlichen
Angaben wie Name, Wohnort, Geburtsdatum, genaue Angaben zur Art der Titigkeit

und zum Zeitpunkt, ab wann Sie mit dieser beginnen wollen.

Das fur Sie zustindige Finanzamt erhalt dann von der Gemeinde eine Durchschrift
Ihrer Gewerbeanmeldung. Zustindig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk Sie Ihren

Betriebssitz haben.

Eine zweite Durchschrift der Gewerbeanmeldung geht an die Gewerbesteuerstelle
des Steueramts Threr Gemeinde. Sie teilt Ihnen Ihre Gewerbesteuernummer mit,
unter der Ihr Betrieb bei der Gemeinde gefuhrt wird. Diese Nummer sollten Sie bei

jedem Telefonat oder Schriftwechsel gegeniiber der Gemeinde angeben.

Wenn Sie hingegen eine freiberufliche Tatigkeit ausiben wollen, mussen Sie die
Titigkeit nicht bei der Gemeinde melden. Sie mussen nur das zustindige Finanzamt
innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Titigkeit informieren. Zustindig ist das

Finanzamt, in dessen Bereich Sie sich niederlassen oder Ihr Biro eroffnen wollen.

B) GEWINNERMITTLUNG
Die Unterschiede hinsichtlich der einzelnen Gewinnermittlungsarten werden nach-

folgend ausfuhrlich dargestellt (vergleiche Seite 14).

C) GEWERBESTEUERPFLICHT
Bei einer gewerblichen Titigkeit unterliegen Sie nicht nur der Einkommensteuer-

pflicht, sondern auch der Gewerbesteuerpflicht (vergleiche Seite 42)

Gewinne aus einer freiberuflichen Titigkeit im Sinne des § 18 EStG unterliegen dage-

gen nicht der Gewerbesteuer.

D) HOHE DER EINKOMMENSTEUERBELASTUNG

Die tarifliche Einkommensteuer bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkom-
men. Der Einkommensteuertarif ist ein linear-progressiver Tarif mit gestaffelten Tarif-
zonen. Im Bereich der Progressionszone steigt der Steuersatz fir entsprechende Teile
des zu versteuernden Einkommens von 14% bis 42% an. Fir den Teil des zu versteu-
ernden Einkommens, der im Jahr 2014 250.730 € (Splitting-Tarif: 501.461 €) Gbersteigt,

erhoht sich der Spitzensteuersatz auf 45 %.
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Fur gewerbliche Einkunfte wird die Einkommensteuerbelastung durch eine pauscha-
lierte Teilanrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer gemindert (§35
EStG). Die Entlastung erfolgt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung durch
Anrechnung des 3,8-fachen des Gewerbesteuermessbetrags auf die tarifliche Einkom-

mensteuer.

BEACHTE Im Ergebnis wird der Unternehmer durch die Anrechnung der Gewer-
besteuer bei Gewerbesteuer-Hebesitzen bis zu rund 400 % wirtschaftlich in vollem

Umfang von der Gewerbesteuer entlastet.

Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften haben die
Moglichkeit, auf Antrag nicht entnommene (thesaurierte) Gewinne statt mit dem
progressiven, mit einem besonderen Steuersatz von 28,25% zu versteuern. Voraus-
setzung hierfir ist, dass der Gewinn durch Betriebsvermogensvergleich (verglei-
che Seite 16) ermittelt wird. Einnahmen-Uberschuss-Rechner kénnen die Rege-
lung nicht in Anspruch nehmen. Werden in spateren Jahren begunstigt besteuerte
Gewinne entnommen, sind diese mit 25 % nachzuversteuern. Die Thesaurierungsbe-
gunstigung ist daher in der Regel nur von Vorteil, wenn der personliche progressive
Steuersatz in der Nahe des Spitzensteuersatzes liegt und die nicht entnommenen

Gewinne langerfristig im Unternehmen verbleiben.

ERSTER KONTAKT MIT DEM FINANZAMT

Sobald das Finanzamt die Durchschrift der Gewerbeanmeldung erhalten oder von
Ihnen erfahren hat, dass Sie sich selbststindig machen wollen, wird Thnen ein Frage-
bogen zur steuerlichen Erfassung (Betriebseroffnungsbogen) zugesandt. In diesem
Fragebogen mussen Sie Angaben zur Person und zu Ihrem Betrieb machen. Die Fragen

betreffen unter anderem:

die Art der ausgeiibten Titigkeit
den Zeitpunkt der Betriebseroffnung
die Hohe des zu erwartenden Umsatzes und des zu erwartenden Gewinns

Ihres Betriebs.
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Ebenso wird nach weiteren Einkinften von Ihnen und Threm Ehegatten beziehungs-
weise lhrem eingetragenen Lebenspartner/Ihrer eingetragenen Lebenspartnerin
gefragt. Diese umfassenden Angaben sind erforderlich, um die konkreten steuerli-
chen Schlussfolgerungen ziehen zu konnen. Fir Sie werden damit Nachteile - aber

auch ungerechtfertigte Vorteile - vermieden.

HINWEIS Den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung finden Sie auf der Internet-
seite des fur Sie zustindigen Finanzamts unter > Formulare > Betriebser6ffnung
oder direkt im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung unter

www.formulare-bfinv.de

Das Finanzamt legt anhand Ihrer Angaben in dem Fragebogen fest, welche Steuer-
erklirungen Sie in Zukunft abgeben missen, ob Sie Vorauszahlungen auf Einkom-
mensteuer, Kirchensteuer, Solidarititszuschlag beziehungsweise auf die Gewerbe-
steuer leisten mussen und teilt Thnen gegebenenfalls eine Steuernummer zu. Aus
diesem Grund sind Ihre Angaben zum geschitzten Gewinn und zu weiteren Ein-
kunften unbedingt erforderlich. Entwickelt sich der Gewinn nicht so wie zunichst
erwartet, konnen die Vorauszahlungen auf Antrag der tatsichlichen Gewinnsitua-

tion angepasst werden.

Als Unternehmer mussen Sie grundsitzlich monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen abgeben. Wenn Sie Arbeitnehmer beschiftigen, haben Sie zudem die Pflicht,
regelmiflig Lohnsteuer-Anmeldungen abzugeben. Umsatzsteuer-Voranmeldungen
(vergleiche Seite 51) und Lohnsteuer-Anmeldungen (vergleiche Seite 64) mussen
grundsitzlich in elektronischer Form an das Finanzamt Gbermittelt werden. Zum
elektronischen Versand der Steueranmeldungen kann die von der Finanzverwaltung
kostenlos zur Verfigung gestellte ElsterFormular-Software verwendet werden (ver-
gleiche Seite 66).

HINWEIS Die Verpflichtung zur elektronischen Ubermittlung besteht seit dem Veran-
lagungszeitraum 2011 auch fir die Einkommensteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatz-
steuerjahreserklirung, sofern Einklnfte aus Land- und Fortwirtschaft, Gewerbebe-

trieb oder selbststindiger Titigkeit vorliegen.
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Gewinnermittlung

BUCHFUHRUNG

1. GRUNDSATZE
Das betriebliche Rechnungswesen dient der Erfassung und Auswertung betrieb-

licher Bewegungen. Es wird allgemein in folgende vier Bereiche gegliedert:

Buchfihrung als Zeitabschnittsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung als Betriebsbuchfihrung, Betriebsabrechnung
und Kalkulation

Betriebsstatistik als Vergleichs- und Kontrollrechnung und

Planung als Vorausrechnung.

Diese vier Bereiche sind zwar miteinander verbunden, haben aber ihre eigenen
Methoden und Anwendungsbereiche. Die Bedeutung der einzelnen Gebiete steht

in ursichlichem Zusammenhang mit der Art des Betriebs und dessen Grofie.

Die Buchfuhrung ist eine Zeitabschnittsrechnung. Thre wichtigste Aufgabe besteht
darin, den Stand und die Verinderung der zum Betriebsvermdgen geh6renden Wirt-
schaftsgliter sowie des Eigen- und Fremdkapitals fortlaufend abzubilden und die
Ertrige und Aufwendungen des Geschiftsjahrs aufzuzeichnen. Aufgrund dieser Auf-
zeichnungen muss es moglich sein, zum Schluss des Geschiftsjahrs einen Abschluss,

bestehend aus Schlussbilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Die aus der Buchfihrung erkennbaren Daten sind fir den Eigenbedarf des Betriebs
bedeutsam. Zudem haben sie eine allgemeine Bedeutung, zum Beispiel fur den
Glaubigerschutz und die Besteuerung. Die Buchfihrung muss so beschaffen sein,
dass sie einem sachverstindigen Dritten, wie dem Betriebsprifer des Finanzamts,
innerhalb angemessener Zeit einen Uberblick ber die Geschiftsvorfille und die

Lage des Unternehmens vermitteln kann.
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2. AUFZEICHNUNGSPFLICHTEN

Um die zutreffende Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen vorzubereiten und sicher-
zustellen, sehen die Steuergesetze eine Reihe besonderer Mitwirkungspflichten, insbe-
sondere Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten vor. So sind der Wareneingang
und der Warenausgang aufzuzeichnen, Rechnungen bzw. Rechnungskopien sind als
Buchungsbelege zehn Jahre lang aufzubewahren. Buchungsbelege kénnen auch auf
einem Bildtriger oder einem anderen Datentrager gespeichert werden, sofern die Les-
barkeit und stindige Verfigbarkeit sichergestellt sind. Besondere Nachweispflichten

gelten zudem fir den grenziberschreitenden Waren- und Dienstleistungsverkehr.

Eine vollstindige und erschopfende Darstellung simtlicher Aufzeichnungspflichten

ist in dieser Broschure leider nicht moglich.

GEWINNERMITTLUNGSARTEN

1. GRUNDSATZE

Es gibt im Wesentlichen folgende zwei Gewinnermittlungsarten:

Betriebsvermogensvergleich (Bestandsvergleich, § 4 Abs. 1 EStG)
Einnahmen-Uberschuss-Rechnung (vereinfachte Gewinnermittlung, §4 Abs. 3
EStG).

BEACHTE Durch Betriebsvermogensvergleich mussen solche Steuerpflichtige ihren

Gewinn ermitteln, die buchfithrungspflichtig sind.

Kaufleute sind grundsitzlich handelsrechtlich zur Buchfihrung und damit zur Erstel-
lung eines Jahresabschlusses verpflichtet. Nach § 140 Abgabenordnung (AO) haben
Steuerpflichtige, die nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen buchfithrungs-
pflichtig sind, diese Pflicht auch fir die Besteuerung zu erfillen (abgeleitete Buch-
fahrungspflicht). Die sich insbesondere aus dem Handelsrecht ergebene Buchfih-
rungspflicht gilt somit gleichermaflen als steuerliche Verpflichtung.

Gewerblich Titige, die nicht bereits nach anderen Gesetzen buchfithrungspflichtig

sind, werden unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet, fir steuerliche Zwe-
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cke Bucher zu fihren und einen Jahresabschluss zu erstellen (steuerliche Buchfih-
rungspflicht gemif} § 141 AO). Die Buchfithrungspflicht besteht danach fiir gewerb-

lich Titige, wenn eine der folgenden Grenzen Gberschritten wird:

Umsitze mehr als 500.000 € oder
Gewinn mehr als 50.000 €.

Nicht zur Buchfiihrung verpflichtete Steuerpflichtige konnen gemifl §4 Abs.3 EStG
ihren Gewinn als Uberschuss der Betriebseinnahmen iiber die Betriebsausgaben ermit-
teln und zwar durch eine so genannte Einnahmen-Uberschuss-Rechnung. Dadurch wird
die Gewinnermittlung vereinfacht und erleichtert, da die Aufstellung von Bilanzen und

Gewinn- und Verlustrechnungen aufgrund einer doppelten Buchfihrung entfillt.

Zu den Steuerpflichtigen, die ihren Gewinn anhand der Einnahmen-Uberschuss-

Rechnung ermitteln durfen, gehoren

a) Gewerbetreibende, die nicht nach gesetzlichen Vorschriften (§§140, 141 AO)
zur Buchfihrung und Bilanzierung verpflichtet sind und dies auch nicht freiwil-
lig tun.

b) Freiberufler, wenn sie nicht freiwillig Bucher fiihren und keine regelmifigen

Abschlisse erstellen.

BEACHTE Die Bilanz sowie die Gewinn-und Verlustrechnung missen gemafl § 5 b
EStG elektronisch an das Finanzamt Gbermittelt werden. Nihere Informationen fin-
den Sie auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums unter www.bundesfinanz-
minsiterium.de > Service > Publikationen > Broschuren/Bestellservice > E-Bilanz -

Elektronik statt Papier.

2. BETRIEBSVERMOGENSVERGLEICH
Der steuerliche Gewinn wird grundsitzlich mit Hilfe des Betriebsvermogensvergleichs

(Bestandsvergleichs) nach folgender Formel ermittelt:

Der Gewinn ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermégen zum Ende des
Wirtschaftsjahrs und dem Betriebsvermogen zum Ende des vorangegangenen Wirtschafts-
jahrs, vermehrt um die Entnahmen und vermindert um die Einlagen.
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Soweit sich aus dem Steuerrecht nichts anderes ergibt, sind bei der Gewinnermitt-
lung die handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu beachten und zwar
insbesondere die Grundsitze der ordnungsgemiflen Buchfithrung. Die Eintragun-
gen in den Geschiftsbichern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen mussen
vollstindig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. Der bare Zah-
lungsverkehr muss tiglich aufgezeichnet werden, zum Beispiel in einem Kassenbuch.
Es muss ein zeitlicher Zusammenhang zwischen den Geschiftsvorfillen und ihrer
buchmifligen Erfassung bestehen. Die Geschiftsvorfille mussen sich in ihrer Entste-

hung und Abwicklung verfolgen lassen.

Diesem Zweck dienen insbesondere die Inventuren zu Beginn des Handelsgewer-
bes und zum Schluss jedes Geschiftsjahrs. Bei der Inventur mussen alle Wirtschafts-
guter, die dem Betrieb dienen, genau aufgezeichnet und im Einzelnen bewertet wer-
den. Die Erfassung hat durch eine korperliche Bestandsaufnahme zu erfolgen, also
durch »Zihlen, Messen, Wiegen«. Wo eine korperliche Bestandsaufnahme tatsich-
lich nicht méglich ist, wie zum Beispiel bei Forderungen oder Schulden, muss die
Erfassung auf andere Weise sichergestellt werden. Dies kann zum Beispiel bei den
Bankguthaben durch Kontoausziige und bei Kundenforderungen oder Lieferanten-
schulden durch so genannte Saldenlisten erfolgen. Das Ergebnis der Inventur ist
das Inventar. Unter Inventar ist die Aufstellung der Vermogensgegenstinde in Form
eines Bestandsverzeichnisses zu verstehen. In diesem werden die einzelnen Wirt-

schaftsgiter unterschieden nach Art, Menge und Wert aufgefihrt.

Neben dem Inventar sind auch die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung

Bestandteile des zu fertigenden Jahresabschlusses.

BEACHTE Der Buchfihrende ist verpflichtet, Handelsbicher, Inventare, Eroffnungs-
bilanzen, Jahresabschlusse sowie die zu ihrem Verstindnis erforderlichen Arbeits-
anleitungen und sonstigen Unterlagen, die fir die Besteuerung von Bedeutung
sind, zehn Jahre geordnet aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem
Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht
worden ist, in dem das Inventar aufgestellt beziehungsweise die Eroffnungsbilanz
oder der Jahresabschluss fertig gestellt worden ist. Die Buchungsunterlagen missen
ebenfalls zehn Jahre aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungsfrist beginnt in diesen

Fillen mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem der Buchungsbeleg entstanden ist.
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Unabhingig von den genannten Fristen enden die Aufbewahrungsfristen jedoch
nicht, solange die Unterlagen fir Steuern von Bedeutung sind, fur welche die Fest-

setzungsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Kurzere Aufbewahrungsfristen nach anderen Rechtsvorschriften als den Steuergeset-

zen verkirzen die oben genannten Fristen nicht.

3. EINNAHMEN-UBERSCHUSS-RECHNUNG

Wenn Sie nicht zur Buchfiihrung verpflichtet sind und auch nicht freiwillig Bacher
fihren oder Abschliisse machen, kommt fir Sie die Einnahmen-Uberschuss-Rech
nung gemifl §4 Abs.3 EStG in Betracht. Das Wesen der Gewinnermittlung nach
§4 Abs.3 EStG besteht in einer Gegenuberstellung der zugeflossenen Betriebsein
nahmen und der abgeflossenen Betriebsausgaben nach dem Zu- und Abflussprin-
zip. Es handelt sich somit grundsatzlich um eine reine Ist-Rechnung. Grundlage die-
ser Gewinnermittlung sind Aufzeichnungen der betrieblich veranlassten Einnahmen
und Ausgaben. Dabei ist im Gegensatz zur Buchfithrung eine exakte zeitliche Erfas-

sung nach der wirtschaftlichen Zugehorigkeit nicht vorgesehen.

Ein Journal, in dem Sie in mehreren Spalten Einnahmen und Ausgaben nach zeitli-
chen und sachlichen Gesichtspunkten ordnen kdnnen, ist dabei sehr hilfreich und
erleichtert Thnen auch den Uberblick iiber Thre Geschiftsentwicklung. Beinhalten
kann ein Journal zum Beispiel eine Spalte fir Wareneinkdufe, eine andere fir Pkw-

Kosten, eine dritte fir Birokosten und so weiter.

BEACHTE Die Einnahmen-Uberschuss-Rechnung ist nach einem amtlich vorgeschrie-
benen Vordruck (Anlage EUR) zu erstellen und grundsitzlich auf elektronischem
Wege mit der Einkommensteuererklirung einzureichen. Liegen Ihre Betriebseinnah-
men unter der Grenze von 17.500 €, wird die Abgabe einer formlosen Gewinnermitt-
lung jedenfalls bis einschliefilich 2014 nicht beanstandet. Insoweit wird auch auf die

elektronische Ubermittlung der Einnahmen-Uberschuss-Rechnung verzichtet.

HINWEIS Die Anlage EUR finden Sie wegen der Verpflichtung zur elektronischen
Abgabe letztmals fiir 2013 im Internet unter www.formulare-bfinv.de > Formularcen-
ter > Formulare A-Z > Anlage EUR 2013. Unter der Schaltfliche »Anleitung EUR«
finden Sie eine ausfiihrliche Hilfestellung zum Ausfiillen der Anlage EUR.
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Ausgewihlte Einzelfragen

1. BETRIEBSVERMOGEN

Die Unterscheidung zwischen Betriebsvermégen und Privatvermogen wird fir die
steuerliche Gewinnermittlung benétigt. Nur durch den Betrieb veranlasste Vermo-
gensmehrungen und Vermogensminderungen sollen bei der steuerlichen Gewinn-
ermittlung bericksichtigt werden, wihrend Verinderungen im Privatvermogen fur

die steuerliche Gewinnermittlung grundsatzlich ohne Bedeutung sind.

Es wird zwischen notwendigem Betriebsvermogen, gewillkirtem Betriebsvermogen

und Privatvermogen unterschieden.

Wirtschaftsgiiter stellen dann notwendiges Betriebsvermdgen dar, wenn sie entwe-
der nach ihrer Nutzung dberwiegend fiir Zwecke des Betriebs eingesetzt werden
oder wenn sie nach ihrer Funktion im Betrieb des Steuerpflichtigen nur Betriebsver-

mogen sein konnen.

Gibt schon die Nutzung Aufschluss Uber die Eigenschaft als Betriebs- oder Privatver-

mogen, so kommt es auf die Funktion nicht mehr an.

BEISPIEL

Eine Fertigungsmaschine wird nur fur betriebliche Zwecke verwendet.
Notwendiges Betriebsvermaogen liegt bereits aufgrund der Nutzung vor.

Gemischtgenutzte Wirtschaftsglter gehdren zum notwendigen Betriebsvermdgen,
wenn sie Uberwiegend, das heifit zu mehr als 50%, im Betrieb eingesetzt werden. In
diesen Fillen sind die Wirtschaftsgiter voll und nicht nur entsprechend ihrer pro-

zentualen Nutzung als Betriebsvermdgen zu erfassen.

BEISPIEL

Ein Pkw wird zu 70 % fur betriebliche und zu 30 % fir private Fahrten genutzt.
Der Pkw ist dem notwendigen Betriebsvermdgen zuzurechnen.
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BEACHTE Wirtschaftsgiter des notwendigen Betriebsvermogens mussen vom Steuer-

pflichtigen bilanziert werden.

Zu gewillkirtem Betriebsvermdgen konnen Wirtschaftsgliter immer dann werden,
wenn sie weder dem notwendigen Betriebsvermogen, noch dem notwendigen Privat
vermégen zuzurechnen sind. Der Steuerpflichtige kann in diesem Fall wihlen, ob
er das Wirtschaftsgut als gewillkirtes Betriebsvermogen behandelt wissen will. In
der Regel dokumentiert der Steuerpflichtige seine Wahl durch Aufnahme des Wirt-
schaftsguts in die Bilanz oder in Fillen der Einnahmen-Uberschuss-Rechnung durch
die zeitnahe Aufnahme in ein laufend zu fithrendes Bestandsverzeichnis. Der mafige-
bende Zeitpunkt ist die Einbuchung des Wirtschaftsguts beziehungsweise die Auf-

nahme in das Bestandsverzeichnis.

Nach ihrer Nutzung sind die Wirtschaftsgliter dem gewillkirten Betriebsvermogen
zuzurechnen, wenn ihre betriebliche Nutzung weder Uberwiegt noch von unterge-
ordneter Bedeutung ist. Eine Behandlung als gewillkartes Betriebsvermégen kommt
also bei gemischt genutzten Wirtschaftsgitern immer dann in Betracht, wenn die

Nutzung im Betrieb zwischen 10 % und 50% betrigt.

Neutrale Wirtschaftsgiter konnen gewillkurtes Betriebsvermogen darstellen, wenn
sie in dem konkreten Betrieb eine dem Betrieb zuordenbare Funktion haben. Das
ist der Fall, wenn sie in einem gewissen objektiven Zusammenhang zu dem Betrieb

stehen und fir betriebliche Zwecke genutzt werden.

Auch bei der Zuordnung eines Wirtschaftsguts zum notwendigen Privatvermogen ist
vorrangig auf die Nutzung abzustellen und erst, wenn diese keinen Anhaltspunkt fir
eine Zuordnung ergibt, auf die Funktion, die das Wirtschaftsgut fiir den Betrieb des
Steuerpflichtigen hat.

Wird das Wirtschaftsgut ausschliellich fir Zwecke der Lebensfiihrung des Steuer-
pflichtigen genutzt oder ist zwar eine betriebliche Nutzung feststellbar, diese jedoch
von untergeordneter Bedeutung, so ist das Wirtschaftsgut dem Privatvermogen zuzu-
ordnen. Eine betriebliche Nutzung von untergeordneter Bedeutung wird dabei bei

einem nachhaltigen betrieblichen Nutzungsanteil von weniger als 10 % angenommen.
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Fur Grundstiicke und Gebiude gelten einige Besonderheiten: Ein Grundstiick oder
ein Gebdude ist bei unterschiedlicher Nutzung fir steuetliche Zwecke in mehrere
Wirtschaftsgiiter aufzuteilen. Eigenbetrieblich, fremdbetrieblich, zu eigenen Wohn
zwecken und zu fremden Wohnzwecken genutzte Gebdudeteile stellen jeweils ein
gesondertes Wirtschaftsgut dar. Der Grund und Boden ist entsprechend der Wohn-
beziehungsweise Nutzfliche den einzelnen Wirtschaftsgiitern zuzuordnen. Wird
ein Grundstiick oder Grundstiicksteil ausschliefllich und unmittelbar fir eigenbe-
triebliche Zwecke genutzt, gehort es regelmaflig zum notwendigen Betriebsvermo-
gen. Grundstiicke oder Grundsticksteile, die ausschliellich fir eigene Wohnzwe-
cke genutzt werden, gehéren zum Privatvermogen. Fremdbetrieblich (z.B. an einen
anderen Betrieb vermietete) oder zu fremden Wohnzwecken genutzte Grundsticke

oder Grundsttcksteile konnen als gewillkirtes Betriebsvermogen behandelt werden.

2. BETRIEBSEINNAHMEN

Zu den Betriebseinnahmen zihlen alle Wertzuginge in Geld oder Geldeswert, die

betrieblich veranlasst sind.

Ein Wertzugang stellt immer dann eine Betriebseinnahme dar, wenn er sachlich mit
dem Betrieb zusammenhingt. Dabei gentigt ein mittelbarer Zusammenhang. Zum
Betrieb gehoren daher nicht nur die Grundgeschifte, die Hauptgegenstand des

Unternehmens sind, sondern auch die so genannten Neben- oder Hilfsgeschafte.

BEISPIEL

Grundgeschéfte
Verdufderung von Waren eines Handelsbetriebs
Veraulerung der erzeugten Produkte eines Fabrikationsbetriebs
Erldse aus Werk- und Dienstleistungen

Hilfs- oder Nebengeschafte
VerauRerung von abnutzbaren oder nichtabnutzbaren Wirtschaftsgiitern des Anlagevermogens
VerdufRerung von Wirtschaftsgtitern des gewillklirten Betriebsvermégens (zum Beispiel
Grundstlcke und Wertpapiere)
Einnahmen aus Vermietungen oder Darlehensgewéhrungen, wenn diese Geschéfte nicht
den eigentlichen Betriebszweck darstellen
Vergltungen aus Ehrendmtern oder der Tatigkeit als Aufsichtsratsmitglied in einer betrieb-
lich verbundenen Organisation (zum Beispiel Handwerkskammer und Arbeitgeberverband)
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Auch Schenkungen kénnen ursichlich mit dem Betrieb zusammenhidngen und somit

Betriebseinnahmen sein.

Keine Betriebseinnahmen sind Privateinlagen. Gleichgultig ist dabei, ob es sich um
Geld, Sachwerte oder Rechte handelt. Ebenfalls keine Betriebseinnahmen sind
durchlaufende Posten, die im Namen und fiir Rechnung eines anderen vereinnahmt

werden.

Von den Betriebseinnahmen sind Einnahmen, die durch private Umstiande veranlasst
sind, zu unterscheiden. Zu den Privateinnahmen gehéren Einnahmen aus der Ver-
duflerung von Gegenstinden des Privatvermogens. Fur die Unterscheidung zwischen
Betriebseinnahmen und Privateinnahmen kommt es auf den objektiven Zusammen-

hang mit dem Betrieb an.

BEACHTE Wirtschaftsgliter des notwendigen Betriebsvermdgens konnen nie privat

verauflert werden.

BEISPIEL

Herr Kunze, Inhaber eines Juweliergeschafts, verauRert Schmuck. Der Erlés aus einer
solchen VerauRerung gehért immer zu den Betriebseinnahmen. Herr Kunze kann den Schmuck
nicht zunachst in das Privatvermogen entnehmen und anschlief3end privat verauBern.

Nicht alle betrieblich veranlassten Wertzuginge sind steuerpflichtige Betriebsein-
nahmen. Vor allem §3 EStG enthilt Einnahmen, die von den Ertragsteuern befreit

sind.

3. BETRIEBSAUSGABEN

Betriebsausgaben sind Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Gehort
ein Wirtschaftsgut zum Betriebsvermdgen, so sind alle Aufwendungen einschliefi-
lich der Abschreibung Betriebsausgaben. Soweit bei gemischt genutzten Wirtschafts-
gutern des Betriebsvermogens eine private Nutzung vorliegt (z. B. private Nutzung
eines Betriebs-Pkw), sind entsprechende Ertrage anzusetzen. Im Ergebnis wirken sich

hierdurch nur die Aufwendungen aus, die auf die betriebliche Nutzung entfallen.
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Gehort ein Wirtschaftsgut zum Privatvermdgen, so kénnen dennoch die anteiligen
Aufwendungen und die anteilige Abschreibung, die durch eine betriebliche Nutzung
entstehen, als Betriebsausgaben berticksichtigt werden. Hinsichtlich der Auswirkung

auf den steuerlichen Gewinn sind folgende Betriebsausgaben zu unterscheiden:

A) SOFORT ABZIEHBARE BETRIEBSAUSGABEN
Dazu gehoren alle betrieblich veranlassten Aufwendungen, die laufend anfallen,
durch die aber kein bewertbares Wirtschaftsgut entsteht.

BEISPIEL

Miet- und Zinszahlungen

Lohn- und Gehaltszahlungen

Reparaturkosten, die keine Herstellungskosten sind

Zahlung von Versicherungsbeitragen, Berufsgenossenschaftsbeitragen, betrieblichen
Steuern (mit Ausnahme der nicht abziehbaren Gewerbesteuer), Gebiihren und Ahnlichem

Den sofort abzugsfihigen Betriebsausgaben kénnen auch die Anschaffungs- und
Herstellungskosten von geringwertigen Wirtschaftsgitern (GWG, § 6 Abs. 2 EStG)
zugeordnet werden. Ein GWG in diesem Sinne liegt grundsatzlich vor, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines betrieblich genutzten, abnutzbaren
beweglichen Gegenstandes des Anlagevermdgens ohne Umsatzsteuer nicht mehr als

410 € betragen haben (zum Beispiel Buro- oder Geschiftsausstattung).

Die GWG, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150 € Ubersteigen, sind in

ein besonderes, laufend zu fihrendes Verzeichnis aufzunehmen.

BEISPIEL

Herr Neu hat im Januar 2014 ein Faxgeréat fur 160 € + 28,50 € Umsatzsteuer angeschafft.
Bei der Gewinnermittlung kann Herr Neu die gesamten Anschaffungskosten von 150 € im
Jahr 2014 als Betriebsausgaben absetzen, obwohl die betriebsgewdhnliche Nutzungsdauer
fir Faxgerate 6 Jahre betragt (Sofortabschreibung fir geringwertige Wirtschaftsgiter).

B) NICHT SOFORT ABZIEHBARE BETRIEBSAUSGABEN
Zu den nicht sofort abziehbaren Betriebsausgaben gehdren Aufwendungen, die
durch ein bewertbares Wirtschaftsgut entstehen, das uber das Jahr hinaus, in dem

der Aufwand entstanden ist, im Betrieb genutzt werden kann.
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Zu unterscheiden sind zum einen Aufwendungen, die durch die Anschaffung oder

Herstellung eines abnutzbaren Wirtschaftsgutes des Anlagevermogens entstehen.

BEISPIEL

Gebéude

Maschinen und maschinelle Anlagen
Kraftfahrzeuge

Einrichtungen

In diesen Fillen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten regelmafig
uber die jahrliche Absetzung fir Abnutzung (AfA) zu Betriebsausgaben (vergleiche
Seite 29).

Bei Verduflerung oder Entnahme derartiger Wirtschaftsgiter fithrt der restliche Buch-
wert des Wirtschaftsguts zu einer Betriebsausgabe.

BEISPIEL

Herr Schulz verdufert einen gebrauchten Pkw seines Anlagevermaogens fir 10.000 € zuzig-
lich 1.900 € Umsatzsteuer. Der Buchwert im Zeitpunkt der VerdufRerung betragt 8.000 €.

Die Ausbuchung des Restbuchwerts von 8.000 € wirkt wie eine Betriebsausgabe. Im Ergeb-
nis fuhrt der Erlds von 10.000 € nur zu einem Gewinn in Hohe von 2.000€. Die Umsatzsteuer
hat auf den Gewinn keinen Einfluss, da sie an das Finanzamt weitergeleitet werden muss.

Zu unterscheiden sind dariiber hinaus Aufwendungen, die durch die Anschaffung
oder Herstellung eines nicht abnutzbaren und nicht verbrauchbaren Wirtschafts-

gutes des Anlagevermogens entstehen.

BEISPIEL

Grund und Boden von unbebauten und bebauten Grundstlicken
Wertpapiere und Beteiligungen

In diesen Fillen werden die Anschaffungs- oder Herstellungskosten regelmifig erst

durch eine Veriuflerung oder Entnahme zu Betriebsausgaben.
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BEISPIEL

Herr Stein, Inhaber eines Bauunternehmens, verauert ein im Jahr 2004 fir 50.000 €
erworbenes, unbebautes Grundstiick am 31.07.2014 fir 70.000 €.

Auch hier wirkt die Ausbuchung des Buchwerts von 50.000€ als Betriebsausgabe. Denn im
Ergebnis flhrt der Erlés von 70.000 € nur zu einem VerdufRerungsgewinn von 20.000 €.

Fur abnutzbare bewegliche Wirtschaftsguter des Anlagevermogens, deren Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten jeweils mehr als 150€, aber nicht mehr als 1.000€
betragen, kann anstelle der 410€-GWG-Regelung jahrgangsweise ein Sammelpos-
ten gebildet werden. Dabei ist lediglich der Zugang der Wirtschaftsgiter zu erfassen;
weitere Dokumentationspflichten bestehen nicht. Der Sammelposten ist im Jahr der
Bildung und in den folgenden vier Jahren gleichmifig mit jeweils 20 % abzuschrei-
ben. Scheidet ein Wirtschaftsgut, zum Beispiel durch Verduflerung, innerhalb des
funfjihrigen Abschreibungszeitraums aus dem Betriebsvermdgen aus, hat dies kei-
nen Einfluss auf die Hohe und die weitere Abschreibung des Sammelpostens; der
Veriuflerungserlds ist als Betriebseinnahme zu erfassen. Wird von der Méglichkeit
der Bildung eines Sammelpostens Gebrauch gemacht, reduziert sich der Grenzbetrag
fir die unter a) dargestellte GWG-Regelung auf 150 € (anstelle 410 €).

C) NICHT ABZIEHBARE UND EINGESCHRANKT ABZIEHBARE BETRIEBSAUSGABEN

In §4 Abs.5 EStG sind bestimmte Aufwendungen aufgefiihrt, die zwar wegen ihrer
betrieblichen Veranlassung echte Betriebsausgaben sind, aber den steuerlichen
Gewinn nicht oder nur in bestimmter Hohe mindern. Diese Aufwendungen durfen
steuerlich nicht oder nicht in voller Hohe als Betriebsausgaben abgezogen werden.

Darunter fallen insbesondere folgende Aufwendungen:

Nicht abzugsfihig sind Aufwendungen fir Geschenke an Geschiftsfreunde,
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Geschenke im Jahr 35€ je
Empfinger im jeweiligen Wirtschaftsjahr ubersteigen.

Von den Aufwendungen fir eine geschiftlich veranlasste Bewirtung von
Geschiftsfreunden sind héchstens 70% als Betriebsausgaben abziehbar. Auf-
wendungen zur Bewirtung von Personen aus geschiftlichem Anlass in Threr
Wohnung gehéren nicht zu den Betriebsausgaben, sondern zu den nichtabzugs-

fahigen Kosten der Lebensfihrung (vergleiche Seite 28).
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Bei einer voribergehenden betrieblichen Auswirtstitigkeit konnen Mehrauf-
wendungen fur Verpflegung je Kalendertag nur pauschal als Betriebsausgaben

abgezogen werden. Bis zum Veranlagungszeitraum 2013 betrugen die Verpfle-

gungspauschalen:

bei einer Abwesenheit von 24 Stunden 24¢€
bei einer Abwesenheit von mindestens 14 Stunden 12€
bei einer Abwesenheit von mindestens 8 Stunden 6€

Durch das Gesetz zur Anderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteue-
rung und des steuerlichen Reisekostenrechts wurden die Verpflegungspauscha-
len ab dem Veranlagungsjahr 2014 wie folgt gedndert:

bei einer Abwesenheit von 24 Stunden 24€

bei einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden 12€

Es ist auf die Dauer der Abwesenheit von der Wohnung und dem Titigkeits-
mittelpunkt abzustellen. Dauert die Tatigkeit an demselben Ort linger als 3
Monate, kann fir die dariber hinausgehende Zeit kein Verpflegungsmehrauf-

wand berticksichtigt werden.

Aufwendungen fir ein hausliches Arbeitszimmer sowie die Kosten der Aus-
stattung konnen in den Fillen, in denen fir die betriebliche oder berufliche
Titigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfigung steht, bis zu maximal 1.250€
jahrlich als Betriebsausgaben abgezogen werden. Bildet das Arbeitszimmer hin-
gegen den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tatigkeit,
sind die Aufwendungen in vollem Umfang abzugsfahig.

Betrieblich veranlasste Geldbuflen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder
sind ebenfalls vom Betriebsausgabenabzug ausgeschlossen.

Die fur Erhebungszeitriume seit 2008 festgesetzte Gewerbesteuer ist nicht als
Betriebsausgabe abzugsfihig.

Zur beschrinkten Abzugsfihigkeit von Betriebsausgaben und zu weiteren
Besonderheiten im Zusammenhang mit der betrieblichen Nutzung eines Kraft-

fahrzeugs siehe die Ausfithrungen im Teil »Kraftfahrzeug« ab Seite 36.
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BEACHTE Die nicht abziehbaren und begrenzt abziehbaren Betriebsausgaben muis-
sen zum groflen Teil einzeln und getrennt von den sonstigen Betriebsausgaben auf-
gezeichnet werden (§4 Abs.7 EStG).

4. EINLAGEN

Einlagen sind gemaR §4 Abs. 1 Satz 8 EStG alle Wirtschaftsgiter, die der Steuer pflich-
tige dem Betrieb im Laufe des Wirtschaftsjahrs zugefihrt hat (Bareinzahlungen und
sonstige Wirtschaftsglter). Es konnen alle Arten von Wirtschaftsgiitern, die in einem
gewissen objektiven Zusammenhang zu dem Betrieb stehen, vom Privatvermégen in
das Betriebsvermogen eingelegt werden. Voraussetzung ist eine Einlagehandlung und
ein Einlagewille. Die Einlagehandlung kann sich aus schlissigem Verhalten, einer Ein-
buchung, einer Nutzungsinderung, einer Erklirung gegeniber dem Finanzamt oder
Ahnlichem ergeben. Der Einlagewille muss sich nur auf die Zuordnung zum Betriebs-

vermogen oder auf die betriebliche Nutzung beziehen.

Wirtschaftsglter, die der Steuerpflichtige in den Betrieb einlegt, sind grundsitzlich
mit dem Teilwert im Zeitpunkt der Einlage zu bewerten. Sind die Wirtschaftsgiiter
aber innerhalb der letzten drei Jahre vor dem Tag der Einlage angeschafft oder herge-
stellt worden, und ist der Teilwert hoher als die um Absetzungen fiir Abnutzung (ver-
gleiche Seite 31ff)) gekirzten Anschaffungs- oder Herstellungskosten, so sind diese

anzusetzen.

Der Teilwert ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des
Gesamtkaufpreises fur das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen wurde, unter der Vor-
aussetzung, dass der Erwerber den Betrieb fortfihrt. Der Teilwert ist im Allgemeinen
aus der Sicht des Erwerbers zu beurteilen. Er ist ein objektiver Wert, der nicht auf der
personlichen Auffassung des jeweiligen Betriebsinhabers tber die zukinftige wirt-
schaftliche Entwicklung, sondern auf einer allgemeinen Werteinschitzung beruht,

wie sie auf dem Markt am Stichtag ihren Ausdruck findet.
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5. ENTNAHMEN

Entnahmen sind gemifl §4 Abs.1 Satz 2 EStG alle Wirtschaftsguter, die der Steuer-
pflichtige dem Betrieb fur sich, fir seinen Haushalt oder fir andere betriebsfremde
Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahrs entnommen hat (Barentnahmen, Waren,
Erzeugnisse, Nutzungen und Leistungen). Solche Wertabgaben fiir betriebsfremde
Zwecke durfen sich nicht auf das steuerliche Ergebnis auswirken. Eine Entnahme ist
grundsitzlich mit einer Entnahmehandlung verbunden. Diese kann in einem schlis-
sigen Verhalten, in einer Ausbuchung, in einer nachhaltigen Nutzungsinderung, in
einer Erklirung gegeniiber dem Finanzamt und Ahnlichem zum Ausdruck kommen.
Allerdings muss das Wirtschaftsgut tberhaupt entnahmefihig sein. Dies ist dann

nicht der Fall, solange das Wirtschaftsgut zum notwendigen Betriebsvermégen gehort.

Entnahmen sind wie Einlagen grundsitzlich mit dem Teilwert anzusetzen. Die Dif-
ferenz zum Buchwert fihrt zu einem auflerordentlichen Ertrag (sog. »stille Reserve«)
oder zu einem aufierordentlichen Aufwand. Mafigebend ist der Teilwert im Entnah-
mezeitpunkt. Zum Teilwertbegriff wird auf die Ausflihrungen in Zusammenhang mit

der Einlage hingewiesen (vergleiche Seite 27).

Bei der Entnahme von Nutzungen und Leistungen ist der Teilwert nicht etwa das, was
der Steuerpflichtige erspart hat (etwa Kosten fir einen Mietwagen), sondern der antei-
lige Aufwand, der dem Betrieb entstanden ist. Mit einer solchen Entnahme von Nut-

zungen oder Leistungen ist regelmdflig auch ein umsatzsteuerlicher Vorgang verbunden.

6. KOSTEN DER PRIVATEN LEBENSFUHRUNG

Nur Betriebsausgaben konnen den steuerlichen Gewinn mindern. Von diesen abzu-
grenzen sind die Kosten der privaten Lebensfihrung. Aufwendungen, die aus-
schliefilich oder weitaus tiberwiegend privat (mehr als 90 %) verursacht sind, gehéren
in vollem Umfang zu den Kosten der Lebensfihrung. Als Betriebsausgaben durfen

demnach insbesondere nicht abgezogen werden:
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Die fur den Haushalt des Steuerpflichtigen und fir den Unterhalt seiner Familien-
angehorigen aufgewendeten Betrage. Hierzu gehoren die Aufwendungen fir die
Familienwohnung (Miete, Einrichtung), fir den Haushalt (Verpflegung), fir die
Kleidung, firdieErziehungderKinder, firkulturelleBedurfnisseund dergleichen.

AUsNAHME Kinderbetreuungskosten konnen unter bestimmten Voraussetzun-
gen nach §10 Abs. 1 Nr. 5 EStG in Hohe von zwei Dritteln der Aufwendungen,
hochstens mit 4.000 € je Kind und Jahr, als Sonderausgaben abgezogen werden.

Aufwendungen, die durch die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung des
Steuerpflichtigen veranlasst sind.

Besteht bei solchen Aufwendungen aber ein Zusammenhang mit der gewerbli-
chen oder beruflichen Titigkeit (gemischte Aufwendungen), sind sie insoweit
als Betriebsausgaben abzugsfahig, als sie betrieblich oder beruflich veranlasst
sind. Dieser Teil ist nach objektiven Merkmalen und Unterlagen von den Aus-
gaben, die der privaten Lebensfuhrung dienen, notfalls im Schitzungswege auf-
zuteilen. Die betriebliche oder berufliche Veranlassung darf allerdings nicht nur
von untergeordneter Bedeutung sein.

Steuern vom Einkommen und sonstige Personensteuern sowie Umsatzsteuer
fur den Eigenverbrauch und fur Lieferungen und sonstige Leistungen, die Ent-
nahmen sind.

In einem Strafverfahren festgesetzte Geldstrafen.

7. ABSCHREIBUNGEN

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten fir Wirtschaftsgliter mit einer Nut-
zungsdauer von mehr als einem Jahr dirfen nicht sofort als Aufwand oder Betriebs-
ausgaben behandelt werden. Sofern kein Sammelposten gebildet wird (vetgleiche
Seite 25), ist nur die im betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgte Abnutzung des Wirt-
schaftsgutes gewinnmindernd zu beriicksichtigen. Aus Vereinfachungsgrinden
wurde dazu aufgrund von Erfahrungswerten fur einzelne Wirtschaftsgter fest-
gelegt, wie viele Jahre deren voraussichtliche Nutzungsdauer betrigt. Diese sog.
AfA-Tabelle (AfA steht fir »Absetzung fir Abnutzung«) finden Sie auf den Inter-
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netseiten des Bundesfinanzministeriums - www.bundesfinanzministerium.de >
Themen > Weitere Steuerthemen > Betriebsprufung > AfA-Tabellen. Die AfA
wird grundsitzlich so bemessen, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten nach Ablauf der betriebsgewohnlichen Nutzungsdauer des Wirtschafts-
guts voll abgeschrieben sind. Eine Ausnahme kann sich bei Wirtschaftsgitern
ergeben, die vor ihrer Einlage zur Erzielung von Uberschusseinkiinften genutzt

wurden (vergleiche Seite 31).

BEISPIEL

Die betriebsgewohnliche Nutzungsdauer eines Pkw betragt nach der AfA-Tabelle 6 Jahre, die
eines PC oder eines Notebooks 3 Jahre.

A) BEWEGLICHE WIRTSCHAFTSGUTER

Bei beweglichen Wirtschaftsglitern des Anlagevermogens, die seit 1. Januar 2011
angeschafft oder hergestellt werden, kann die AfA ausschliefilich in gleichen Jahres-
betrigen (lineare AfA) vorgenommen werden. Dariiber hinaus kann unter beson-
deren Voraussetzungen eine Sonderabschreibung oder ein Investitionsabzugsbetrag

berticksichtigt werden.

AFA IN GLEICHEN JAHRESBETRAGEN

Der Jahresbetrag ergibt sich bei der linearen Abschreibung aus folgender Formel:
Anschaffungs-/Herstellungskosten
+ voraussichtliche Nutzungsdauer in Jahren

= Jahresbetrag

Bei einer Anschaffung im Laufe eines Jahres kann nur der Teil des Jahresbetrags der
AfA berucksichtigt werden, der auf den Zeitraum zwischen der Anschaffung und

dem Ende des Jahres entfillt (aufgerundet auf volle Monate).
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BEISPIEL

Herr Blum hat am 20.07 2014 ein neues Auto (Nutzungsdauer: 6 Jahre) fir Geschaftsfahrten
zum Preis von 21.000€ + 3.990 € Umsatzsteuer erworben (einschlieBlich Uberfiihrungs-,
Zulassungskosten).

Die AfA des Jahres 2014 errechnet sich wie folgt:
21.000€ x 16,67 % = 3.500€ x 6/12 = 1.750€

In den Jahren 2015 bis 2019 ist ein AfA-Betrag von jahrlich 3.500 € zu berlcksichtigen,
vorausgesetzt der Pkw gehort jeweils das volle Wirtschaftsjahr zum Betrieb. Im Jahr 2020 ist
die Rest-AfA von 1.750 € abzusetzen.

AFA EINES WIRTSCHAFTSGUTS NACH EINLAGE IN DEN BETRIEB

Bei einer Betriebseroffnung werden Sie unter Umstinden Gegenstinde in den
Betrieb einbringen, die Sie vorher privat genutzt haben, wie zum Beispiel einen Pkw
oder Biromobel (sog. »Einlage«). In einem solchen Fall stellt sich die Frage, wie die

weitere AfA im Betrieb vorzunehmen ist.

Werden Wirtschaftsgiiter des abnutzbaren Anlagevermogens eingelegt, so sind diese
auch abschreibbar. Die Einlage von abnutzbaren Wirtschaftsgitern erfolgt mit dem
Teilwert oder den fortgefihrten Anschaffungskosten (vergleiche Seite 27). Wurde
das eingelegte Wirtschaftsgut bisher nicht zur Erzielung von Uberschusseinkiinften
genutzt, so ist der Einlagewert auf die Restnutzungsdauer abzuschreiben. Wurde
das Wirtschaftsgut jedoch vor seiner Einlage bereits zur Erzielung von Uberschuss-
einkinften genutzt, so bemessen sich gemafl §7 Abs.1 Satz5 EStG die weiteren
Abschreibungen nicht mehr nach dem um die im Privatvermogen bis zum Einlagezeit-
punkt beanspruchten AfA-Betrige gekirzten Einlagewert. Durch diese Regelung soll
vermieden werden, dass mit der Einlage »kinstlich« neues AfA-Volumen geschaffen
wird. Die Vornahme von Absetzungen vom gekirzten Einlagewert kann bewirken,
dass das eingelegte Wirtschaftsgut nicht in vollem Umfang abgeschrieben wird. Viel-
mehr verbleibt ein Differenzbetrag, der lediglich einen spiteren Veriuflerungs- oder

Entnahmegewinn mindert.
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BEISPIEL

Herr Peter hat ein bebautes Grundstlck zunéchst seit Uber finf Jahren im Rahmen der Ein-

kiinfte aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Das Grundstlck wird zu Beginn des Jahres
2014 in einen neu eroffneten Betrieb eingelegt und zu eigenbetrieblichen Zwecken genutzt.
Im Einlagezeitpunkt belduft sich der Teilwert des Gebaudes auf 360.000 €. Die im Privatver-

mogen beanspruchten AfA-Betrédge belaufen sich auf 50.000 €.

Das Gebéaude ist mit dem Teilwert von 360.000 € zu aktivieren. AfA-Bemessungsgrundlage
ist jedoch der um die im Privatvermogen beanspruchten AfA-Betrédge gekirzte Einlagewert in
Hohe von 310.000 €. Die jahrlichen Abschreibungen betragen somit nach 87 Abs.4 Satz 1
Nr.1 EStG 3 % von 310.000 € und belaufen sich damit auf 9.300€. Dieser Abschreibungsbe-
trag kann so lange in Anspruch genommen werden, bis der Restwert von 310.000 € aufge-
zehrt ist. Bei einem Verkauf des Grundstlicks oder einer Entnahme wirkt die Ausbuchung
des Buchwerts als eine Betriebsausgabe (vergleiche Seite 29). Der Buchwert des Gebaudes
betrdgt dabei mindestens 50.000 €.

Da die Einlage grundsitzlich als anschaffungsidhnlicher Vorgang behandelt wird, ist
bei beweglichen Wirtschaftsgiitern grundsitzlich die lineare AfA-Methode anwend-
bar. Daneben kann auch in Fillen der Einlage, sofern die Voraussetzungen dafir vor-
liegen, die Sofortabschreibung als GWG oder die Aufnahme in einen Sammelposten
erfolgen. Bei beweglichen korperlichen Wirtschaftsgiitern, die wihrend des Kalen-
derjahrs eingelegt wurden, gilt die bei der linearen AfA beschriebene Regelung zur

zeitanteiligen Beriicksichtigung von AfA-Betrigen entsprechend.

INVESTITIONSABZUGSBETRAG FUR KUNFTIGE INVESTITIONEN

Kleine und mittlere Betriebe konnen fir die kinftige Anschaffung oder Herstellung
neuer sowie gebrauchter beweglicher Wirtschaftsgiter des Anlagevermégens einen
Investitionsabzugsbetrag (§7g Abs.1 EStG) von bis zu 40% der voraussichtlichen

Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd abziehen.

Voraussetzung ist, dass das Betriebsvermogen 235.000 € nicht tibersteigt; bei Betrieben
mit Einnahmen-Uberschuss-Rechnung darf der Gewinn (vor Abzug des Investitions-

abzugsbetrags) nicht tiber 100.000 € liegen.

Der Abzugsbetrag kann auch dann in Anspruch genommen werden, wenn dadurch
ein Verlust entsteht oder sich erh6ht. Die Summe des Abzugsbetrags des laufenden
Wirtschaftsjahrs und der in den drei vorangegangenen Wirtschaftsjahren abgezogenen

und noch vorhandenen Abzugsbetrige darf 200.000 € je Betrieb nicht tbersteigen.
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Die Investitionsfrist betrdgt drei Jahre. Das heifit, das Wirtschaftsgut muss bis zum
Ende des dritten auf den Abzug folgenden Wirtschaftsjahrs angeschafft oder herge-

stellt werden.

Erfolgt die Investition fristgerecht, ist der Abzugsbetrag im Jahr der Anschaffung
oder Herstellung bis zur Hohe von 40 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gewinnerhdhend aufzulsen. Gleichzeitig konnen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des Wirtschaftsguts um bis zu40% gewinnmindernd herabgesetzt wer-
den. Dadurch wird die gewinnerh6hende Auflosung des Investitionsabzugsbetrags
neutralisiert. Andererseits vermindert sich dadurch auch die AfA-Bemessungsgrund-

lage des Wirtschaftsguts (vergleiche Beispiel zur Sonderabschreibung).

Wird innerhalb der Investitionsfrist kein begiinstigtes Wirtschaftsgut angeschafft oder
hergestellt, ist der Investitionsabzugsbetrag mit Wirkung fir das Jahr des urspring-
lichen Abzugs gewinnerhdhend rickgingig zu machen. Fur die daraus resultierende
Steuererh6hung konnen sich Nachzahlungszinsen (§233a AO) ergeben. Dies gilt
auch fur den Fall einer fristgerechten Investition, wenn das begunstigte Wirtschafts-
gut nicht im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie im folgenden Wirtschafts-
jahr im inlindischen Betrieb verbleibt und dort ausschliefflich oder fast ausschlief3-

lich (mindestens zu 90 %) betrieblich genutzt wird.

SONDERABSCHREIBUNG

Eine Sonderabschreibung kénnen kleine und mittlere Betriebe in Anspruch nehmen,
deren Betriebsvermdgen im Vorjahr 235.000 € nicht Gbersteigt; bei Betrieben mit
Einnahmen-Uberschuss-Rechnung darf der Gewinn des Vorjahrs (vor Abzug des
Investi tionsabzugsbetrags) nicht tber 100.000€ liegen. Diese Betriebe konnen
sowohl fiir neue als auch fiir gebrauchte bewegliche Wirtschaftsgliter des Anlagever-
mogens im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden vier Jahren
eine Sonderabschreibung nach §7g Abs.5 EStG von bis zu insgesamt 20% der
Anschaffungs- oder Herstellungskosten neben der linearen AfA in Anspruch neh-
men. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind ggf. um den gewinnmindernd
abgezogenen Investitions abzugsbetrag zu vermindern. Voraussetzung ist, dass das
Wirtschaftsgut mindestens im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sowie im fol-
genden Wirtschaftsjahr im inlindischen Betrieb verbleibt und ausschliefilich oder

fast ausschliefilich (mindestens zu 90%) betrieblich genutzt wird. Die Sonderab-
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schreibung setzt dagegen nicht voraus, dass ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch

genommen worden ist.

BEISPIEL

Herr Kern beabsichtigt, fir seinen Betrieb im Jahr 2017 eine Maschine anzuschaffen
(voraussichtliche Anschaffungskosten: 10.000€). Er nimmt daflr im Jahr 2014 den Investi-
tionsabzugsbetrag in Hohe von 40 % (4.000€) in Anspruch.

Die Maschine wird im Januar 2017 geliefert (Anschaffungskosten: 10.000€;
Nutzungsdauer 10 Jahre).

Im Jahr 2017 wird der Investitionsabzugsbetrag in Héhe von 4.000 € gewinnerhohend aufge-
|6st. Gleichzeitig werden die Anschaffungskosten von 10.000 € um 4.000 € gewinnmindernd
herabgesetzt. Dadurch wird die Auflésung des Investitionsabzugsbetrags neutralisiert. Die
AfA-Bemessungsgrundlage betrdgt damit noch 6.000 €. Im Anschaffungsjahr 2017 erhélt Herr
Kern die Sonderabschreibung nach § 7g Abs.5 EStG in Hohe von 20 % von 6.000€ = 1.200€
sowie die lineare AfA in Hohe von 10 % von 6.000 € = 600 €. Im Jahr 2017 belduft sich die
Abschreibung damit insgesamt auf 30 % von 6.000 € = 1.800€. Bis zum Erstjahr der
Abschreibung kann Herr Kern zusammen mit dem Investitionsabzugsbetrag von 4.000 € sei-
nen Gewinn insgesamt um 5.800€ (58 % der Anschaffungskosten) mindern. In den fol-
genden vier Jahren betragt die AfA jeweils 600€ (10 % von 6.000 €). Mit Ablauf des Begin-
stigungszeitraums fir die Sonderabschreibung, also zum 31.12.2021, ist ein Restwert fir die
angeschaffte Maschine zu ermitteln. Dieser Restwert von 1.800€ (= 10.000€ — 4.000 € —
1.200 € — 3.000¢€) ist innerhalb der verbleibenden Nutzungsdauer linear abzuschreiben. Die
AfA in den Jahren 2022 bis 2026 betragt daher jeweils 360 €.

Hatte Herr Kern keinen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen, dann beliefe sich
die Abschreibung im Anschaffungsjahr auf 3.000 € (20 % Sonderabschreibung zuzlglich 10 %
lineare AfA aus den ungeminderten Anschaffungskosten von 10.000 €).

B) GEBAUDE UND GEBAUDETEILE

Bei Grundstiicken mit aufstehenden Gebiuden wird die AfA nur von den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der Gebdude berechnet. Die Anschaffungskosten
des Grund und Bodens kénnen nicht abgeschrieben werden, weil der Grund und

Boden keiner Abnutzung unterliegt.

Wird ein Gebaude teils eigenbetrieblich, teils fremdbetrieblich, teils zu eigenen
Wohnzwecken und teils zu fremden Wohnzwecken genutzt, so ist jeder der vier
unterschiedlich genutzten Gebdudeteile ein gesondertes Wirtschaftsgut und daher

gegebenenfalls auch gesondert abzuschreiben. Die Anschaffungs- oder Herstellungs-
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kosten des gesamten Gebidudes sind nach dem Verhiltnis der Wohn- und Nutzfla-
chen des gesamten Gebidudes zu den Wohn- und Nutzflichen der einzelnen selbst-

stindigen Gebdudeteile aufzuteilen.

Gebiude und Gebiudeteile sind mit gesetzlich vorgeschriebenen AfA-Sitzen abzu-
schreiben. Auf die tatsichliche oder betriebsgewohnliche Nutzungsdauer kommt es

dabei grundsitzlich nicht an.

Die AfA-Sitze haben sich in den letzten Jahren mehrfach geindert. Eine lickenlose
Darstellung wirde den Rahmen dieser Broschiire tberschreiten. Fur Gebédude, fur
die der Bauantrag nach dem 31.12.2005 gestellt worden ist oder die Sie nach dem
31.12.2005 erworben haben (Abschluss des Kaufvertrags) betrigt die jahrliche
Abschreibung 2%. Sie erhéht sich fir Gebdude, die zum Betriebsvermdgen gehdren
und nicht Wohnzwecken dienen (Wirtschaftsgebdude) auf 3%. Die Inanspruch-

nahme einer degressiven Gebaudeabschreibung ist nicht mehr moglich.

Gebaude gehort zum und dient lineare AfA

Betriebsvermdgen nicht Wohnzwecken 3%
(Wirtschaftsgebéude)

Betriebsvermdgen Wohnzwecken 2%

Privatvermdgen nicht Wohnzwecken 2%

Privatvermdogen Wohnzwecken 2%

Unter bestimmten weiteren Voraussetzungen, zum Beispiel bei Sanierungsmafl-
nahmen an denkmalgeschitzten Gebduden, koénnen erhohte Abschreibungen in
Betrachtkommen. Sollten weitergehende Fragen zur Gebaudeabschreibung bestehen,

wenden Sie sich bitte an Ihr Finanzamt.

w
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8. KRAFTFAHRZEUGE

Besonderheiten gelten bei Kraftfahrzeugen (Kfz), die ganz oder teilweise fir betrieb-
liche Fahrten genutzt werden, aufgrund ihrer Beschaffenheit aber auch privat genutzt

werden konnen.

Die steuerliche Behandlung eines solchen Kfz richtet sich danach, ob das Kfz zum

Betriebsvermogen oder zum Privatvermogen gehort (vergleiche Seite 19)

Gehort das Kfz zum Privatvermogen, weil seine betriebliche Nutzung nur von unter-
geordneter Bedeutung (betriebliche Nutzung geringer als 10%) ist oder der Unter-
nehmer es (bei einer betrieblichen Nutzung von mindestens 10 %, aber nicht mehr

als 50 %) nicht dem gewillkiirten Betriebsvermogen zugeordnet hat, gilt Folgendes:

Da das Kfz zum Privatvermogen gehort, sind die dadurch verursachten Aufwendungen
(Anschaffung, Unterhalt, Kraftstoff, Versicherung etc.) bei der Ermittlung des steuer-

lichen Gewinns des Einzelunternehmens grundsitzlich nicht zu bertcksichtigen.

Soweit das Fahrzeug allerdings auch betrieblich genutzt wird, kénnen entweder die
tatsachlich angefallenen anteiligen Aufwendungen oder ein pauschaler Satz von
0,30€ pro betrieblich gefahrenem Kilometer als Betriebsausgaben berticksichtigt
werden. Die dem Grunde nach ebenfalls betrieblich veranlassten Fahrten zwischen
Wohnung und erster Betriebsstatte fihren wie beim Arbeitnehmer im Rahmen des
Werbungskostenabzugs auch beim Einzelunternehmer nur in Hohe der Entfernungs-

pauschale von 0,30 € pro Entfernungskilometer zu abzugsfihigen Betriebsausgaben.

BEISPIEL

Frau Berg fuhr im Jahr 2014 mit ihrem Pkw insgesamt 10.000 km, davon sind 500 km
betrieblich veranlasst.

Der PKW gehort zwingend zum Privatvermoégen, Frau Berg kann daher entweder
pauschal 150 € (0,30 Euro/km 500km) oder 5 % der im Jahr 2014 tatsachlich angefallenen
Aufwendungen des Pkw als Betriebsausgaben ansetzen.
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ANMERKUNG Vorsteuern aus den Anschaffungskosten eines nicht dem umsatzsteuerli-
chen Unternehmen zugeordneten Kfz sind nicht abzugsfahig. Dagegen sind Vorsteuern
aus Leistungen, die auf den Betrieb (Kraftstoff, Reparaturkosten etc.) eines nicht dem
Unternehmen zugeordneten Kfz entfallen, regelmafig im Verhiltnis der unternehme-
rischen zur nichtunternehmerischen Nutzung abziehbar. Vorsteuern auf eindeutig dem
unternehmerischen Bereich zuordenbare Aufwendungen wie Reparaturaufwendungen
far einen Unfall wihrend einer unternehmerischen Fahrt oder auf - von den tbrigen
Benzinkosten abgrenzbaren - Benzinkosten flir eine lingere Geschiftsreise sind sogar

voll abzugsfihig. (Zur Umsatzsteuer im Allgemeinen vergleiche Seite 44 ff)

Gehort das Kfz zum (notwendigen oder gewillkiirten) Betriebsvermogen, sind
grundsitzlich alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Kfz stehen, als Betriebs-

ausgaben abzugsfihig.

Allerdings: Kann das Kfz auch privat genutzt werden, wird die (Mdglichkeit der)

Ersparnis privater Aufwendungen auf folgende Weise steuerlich »korrigiert«:

Die Mdglichkeit der privaten Nutzung des Kfz stellt eine zu versteuernde Nutzungs-
entnahme dar (vergleiche Seite 28). Diese ist fiir jeden Kalendermonat mit 1% des
inlindischen Listenpreises (zuziglich der Kosten fiir Sonderausstattung einschlief}-
lich Umsatzsteuer) des Fahrzeugs im Zeitpunkt der Erstzulassung anzusetzen, sofern
das Kfz iberwiegend (d.h. zu mehr als 50 %) betrieblich genutzt wird (notwendiges

Betriebsvermogen, vergleiche Seite 19).

BEISPIEL

Herr Lange nutzt den zu seinem notwendigen Betriebsvermogen gehdrenden Pkw

auch fur Privatfahrten. Der Listenpreis (einschlielich Sonderausstattung und Umsatzsteuer)
im Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 25.000 €.

Die private Nutzungsentnahme ist jahrlich wie folgt zu ermitteln:

25.000€ x 1% pro Monat x 12 Monate = 3.000€

Es besteht allerdings auch die Moglichkeit, statt des oben genannten Betrags die tat-
sachlich auf die Privatfahrten entfallenden Aufwendungen anzusetzen. Dazu muss
ein ordnungsgemifles Fahrtenbuch gefiihrt werden. Auflerdem missen die fiir das
Fahrzeug insgesamt angefallenen Aufwendungen dem Finanzamt gegenuber nachge-

wiesen werden.



w
oo

GEWINNERMITTLUNG

Betrigt der betriebliche Nutzungsanteil des Fahrzeugs zwischen 10 % und 50 % (gewill-
kirtes Betriebsvermogen, vergleiche Seite 20), darf die Privatnutzung nicht nach der
pauschalen 1%-Regelung angesetzt werden, sondern ist mit dem auf die Privatfahr-

ten entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen fur das Fahrzeug zu bewerten.

Wird das Kfz vom Unternehmer zudem fiir Fahrten zwischen seiner Wohnung und
seiner ersten Betriebsstitte genutzt, durfen diese Aufwendungen, soweit sie die
sogenannte Entfernungspauschale ubersteigen, den Gewinn ebenfalls nicht mindern.
Die Entfernungspauschale betrigt 0,30 € fur jeden Entfernungskilometer. Die nicht
abziehbaren Aufwendungen fir Fahrten zwischen Wohnung und erster Betriebs-

stitte je Kalendermonat werden pauschal (und unwiderlegbar) nach folgender For-

mel ermittelt:

Fahrzeug-Listenpreis x 0,03 % x Entfernungskilometer
abziglich 0,30 € x Entfernungskilometer x Arbeitstage/Monat

nicht abziehbare Aufwendungen/Monat

Maflgeblich ist auch hier der inlindische Bruttolistenpreis des Kraftfahrzeugs im
Zeitpunkt der Erstzulassung zuziglich der Kosten fir Sonderausstattungen ein-

schliefllich Umsatzsteuer.

BEISPIEL

Frau Grund fahrt mit ihrem zum notwendigen Betriebsvermogen gehérenden Pkw im Jahr
2014 an insgesamt 230 Tagen von ihrer Wohnung zu ihrer ersten Betriebsstéatte. Die einfache
Entfernung betragt 25km. Im Zeitpunkt der Erstzulassung hatte ihr Fahrzeug einen Listen-
preis von 30.000 € einschlieBlich Umsatzsteuer.

Die private Nutzungsentnahme betragt nach der 1 %-Methode
30.000€ x 1% pro Monat x 12 Monate = 3.600€.

Zudem sind folgende auf die Fahrten Wohnung/Betrieb

entfallende Aufwendungen nicht abziehbar:

30.000€ x 0,03 % x 25km x 12 Monate =2.700€
abzlglich 0,30€ x 25km x 230 Tage 1.725€

nicht abziehbar = 975€
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Auch bei der Ermittlung der nicht abziehbaren Aufwendungen fir Fahrten zwischen
Wohnung und erster Bettiebsstitte kommt die pauschale 0,03%-Regelung nicht zur
Anwendung, wenn fir das Kfz zum Zwecke der Ermittlung der Nutzungsentnahme
ein ordnungsgemifies Fahrtenbuch gefiihrt wird und die fir das Fahrzeug insgesamt

anfallenden Kosten durch Belege nachgewiesen werden.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den tatsichlichen Aufwendungen je Entfernungs-
kilometer und der Entfernungspauschale von 0,30 € ist in diesem Fall ebenfalls nicht
abziehbar. Damit ist sichergestellt, dass fur Fahrten zwischen Wohnung und erster
Titigkeitsstitte oder erster Betriebsstitte sowohl bei Unternehmern als auch bei
Arbeitnehmern nicht mehr als 0,30 €/Entfernungskilometer steuermindernd bertck-

sichtigt werden kénnen.

ANMERKUNG Umsatzsteuetlich stellt die Privatnutzung eines dem Unternehmen
zugeordneten Kfz eine umsatzsteuerpflichtige unentgeltliche Wertabgabe dar (§3
Abs.9a Nr.1 Umsatzsteuergesetz). Bemessungsgrundlage hierfir sind die Kosten,
soweit sie zum Vorsteuerabzug berechtigt haben. Aus Vereinfachungsgrinden konnen
diese Kosten im Rahmen der 1%-Regelung mit 80% der einkommensteuerlichen
Bemessungsgrundlage angesetzt werden. Die auf die unentgeltliche Wertabgabe ent-
fallende Umsatzsteuer darf nicht als Betriebsausgabe abgezogen werden (§12 Nr.3
EStG). (Zur Umsatzsteuer im Allgemeinen vergleiche Seite 44 ff.)

9. VERTRAGE UNTER NAHEN ANGEHORIGEN

Besonderheiten gelten bei Rechtsverhaltnissen zwischen nahen Angehoérigen
(Arbeitsvertrage, Gesellschaftsvertrige, Miet- und Pachtvertrige, Darlehensvertrige).
Solche Rechtsverhiltnisse konnen nur dann der Besteuerung zugrunde gelegt wer-
den, wenn sie burgerlich-rechtlich wirksam vereinbart wurden, inhaltlich dem zwi-
schen Fremden Ublichen entsprechen und auch tatsichlich entsprechend der Verein-
barung durchgefiihrt worden sind. Auflerdem muss das Rechtsverhiltnis im Voraus
vereinbart worden sein. Diese Anforderungen dienen dem Zweck, den betrieblichen

und privaten Bereich abzugrenzen.
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Fur die burgerlich-rechtliche Wirksamkeit von Vertrigen zwischen Eltern und minder-
jahrigen Kindern ist ein Erginzungspfleger zu bestellen. Nur bei Arbeits- oder Ausbil-
dungsvertrigen mit minderjihrigen Kindern ist die Bestellung eines Erginzungspfle-
gers regelmifig nicht erforderlich, damit die Vereinbarung wirksam zustande kommt.
Arbeitsvertrige mit Kindern unter 15 Jahren sind aber wegen eines Verstofles gegen

das Jugendarbeitsschutzgesetz nichtig und kdnnen deshalb auch steuerlich nicht aner-

kannt werden.

BEACHTE Arbeitsvertrige tber gelegentliche Hilfeleistungen durch Angehorige ent-
sprechen regelmifig nicht dem zwischen Fremden Ublichen und kénnen unter diesem

Gesichtspunkt ebenfalls steuerlich nicht anerkannt werden.



STEUERARTEN UND ABZUGEBENDE STEUERERKLARUNGEN

Steuerarten und abzugebende
Steuererklirungen

EINKOMMENSTEUER

Die Einkommensteuer ist eine Personensteuer, die an die wirtschaftliche Leistungs-
fahigkeit der Person anknipft. Ihre Hohe wird durch das Einkommen bestimmt, das
sich aus den verschiedenen Einkinften einer Person zusammensetzt. Berticksich-
tigt werden personliche Verhiltnisse, zum Beispiel Familienstand, Anzahl der Kin-
der, auflergewohnliche Belastungen. Zu den der Einkommensteuer unterliegenden
Einkinften gehort auch der Gewinn aus Ihrer unternehmerischen Titigkeit. Des-
halb mussen Sie fir jedes abgelaufene Kalenderjahr bis spatestens 31.Mai des nach-
folgenden Jahres eine Einkommensteuererklirung abgeben. Fur steuerlich Beratene
gilt eine allgemeine Fristverlingerung bis zum 31.Dezember des Folgejahres. In die-
ser Einkommensteuererklirung mussen Sie Thre gesamten Einkunfte erklren, also
auch diejenigen, die aus anderen Quellen stammen. Wenn Sie verheiratet oder ver-
partnert sind und eine - in der Regel gliinstigere - Zusammenveranlagung wiinschen,
sind in der Einkommensteuererklirung auch simtliche Einkinfte Thres Ehegatten

bzw. Lebenspartners zu erfassen.

Ermitteln Sie den Gewinn aus Ihrer unternehmerischen Titigkeit durch Betriebsver-
mogensvergleich, so sind der grundsitzlich auf elektronischem Wege einzureichen-
den Steuererklirung die erforderlichen Unterlagen beizufiigen (Bilanz, Gewinn- und

Verlustrechnung).

Wird der Gewinn aus ihrer unternehmerischen Titigkeit durch Einnahmen-Uber-
schuss-Rechnung ermittelt, ist der grundsitzlich auf elektronischem Wege einzurei-
chenden Steuererklirung eine Gewinnermittlung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck (Anlage EUR) beizufiigen (vergleiche Seite 18).

Wenn Sie in der Anfangsphase Ihrer unternehmerischen Tatigkeit einen Verlust
erzielen, kann dieser gegebenenfalls auf das vorangegangene Jahr zurtckgetragen
werden. Der Verlustriicktrag kann zu einer Erstattung der fir das Vorjahr gezahlten

Einkommensteuer fiihren.
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Sollte sich Ihr Betriebssitz und Ihr Wohnsitz im Zustindigkeitsbereich von zwei
unterschiedlichen Finanzimtern befinden, ist die Einkommensteuererklarung Ihrem
Wohnsitzfinanzamt zuzuleiten. Far das Unternehmen ist in diesem Fall eine zusitz-
liche Erklirung zur gesonderten Feststellung der betrieblichen Einkinfte notwendig,

deren Bearbeitung beim Betriebsstittenfinanzamt erfolgt.

GEWERBESTEUER

Steuerschuldner der Gewerbesteuer sind Sie als Unternehmerin oder Unternehmer.

Besteuerungsgrundlage fir die Gewerbesteuer ist der Gewerbeertrag.

Der Gewerbeertrag ist der Gewinn aus dem Gewerbebetrieb, der nach den Vor-
schriften des EStG ermittelt wird. Der so ermittelte Gewinn wird nach den Rege-
lungen des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) um bestimmte »Hinzurechnungen«
oder »Kiurzungen« korrigiert. Von besonderer Bedeutung ist die Hinzurechnung der
Schuldzinsen sowie der Finanzierungsanteile in Miet- und Pachtzinsen, soweit sie

den Freibetrag von 100.000 € dbersteigen, mit 25 %.

Die Gewerbesteuer wird nicht wie die Einkommensteuer oder die Umsatzsteuer
unmittelbar aufgrund der Besteuerungsgrundlagen festgesetzt. Aus dem Gewerbe-
ertrag wird durch Anwendung einer Messzahl ein Steuermessbetrag ermittelt. Das
Finanzamt erldsst aufgrund dieser Ermittlungen lediglich einen Gewerbesteuermess-
bescheid. Dieser enthilt kein Leistungsgebot (Zahlungsaufforderung). Der Messbe-
scheid wird der zustindigen Gemeinde zugeleitet, die dann den je nach Gemeinde
unterschiedlichen Hebesatz auf den Messbetrag anwendet, die Gewerbesteuer
errechnet und den eigentlichen Gewerbesteuerbescheid erlasst. Dieser wird Thnen
zusammen mit dem vom Finanzamt erlassenen Gewerbesteuermessbescheid zuge-

sandt. Die Gewerbesteuer ist direkt an die Gemeinde zu bezahlen.

Gewerbesteuer fallt bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften nur an,
wenn der Gewerbeertrag den Freibetrag von 24.500 € jahrlich ubersteigt. Kapitalge-
sellschaften erhalten keinen Freibetrag. Sie haben aber die Mdglichkeit, ihren Gesell-
schafter als Geschiftsfihrer anzustellen und ihm ein angemessenes Gehalt zu zahlen,

das dann den Gewerbeertrag mindert.



STEUERARTEN UND ABZUGEBENDE STEUERERKLARUNGEN

Die Steuermesszahl betrigt bei Einzelunternehmen, Personengesellschaften und

Kapitalgesellschaften 3,5% des steuerpflichtigen Gewerbeertrags.

BEISPIEL

Bei einem Unternehmen ergibt sich ein Gewerbeertrag von 50.000 €.
Das Unternehmen wird

a) in der Rechtsform eines Einzelunternehmens
b) in der Rechtsform einer GmbH

betrieben.

a) Einzelunternehmen

Gewerbeertrag: 50.000€
abzlglich Freibetrag: 24.500€
verbleiben: 25.500€
Steuermesszahl 3,5 %
Steuermessbetrag: 892 €
b) GmbH
Gewerbeertrag: 50.000€
Steuermesszahl: 3,5 %
Steuermessbetrag: 1.750€

Auf den Steuermessbetrag wendet die Gemeinde dann den Gewerbesteuerhebesatz an.
Betrdgt dieser zum Beispiel 400 % miusste der Einzelunternehmer unter a) 3.568 € Gewerbe-
steuer an die Gemeinde bezahlen, die GmbH unter b) misste 7000 € Gewerbesteuer
bezahlen. Wirde die GmbH unter b) ihrem Gesellschafter-Geschaftsfihrer ein Gehalt von
monatlich 2.500€ (= jahrlich 30.000 €) zahlen, hatte sie einen GewerbesteuermeRbetrag von
nur (3,5 % von 20.000 €) 700 € .Dies fuhrt zu einer Gewerbesteuer von 2.800 € (bei einem
Hebesatz von 400 %).

BEACHTE Einwendungen hinsichtlich der Ermittlung des Gewerbesteuermessbetrags
konnen nur gegeniiber dem Finanzamt erhoben werden (zum Beispiel unzutref-
fende Gewinn- oder Gewerbeertragsermittlung). Antrige hinsichtlich der Erhebung
der Gewerbesteuer sind hingegen an die Gemeinde zu richten (zum Beispiel Antrag

auf Ratenzahlung).

Abgabetermin fir die Gewerbesteuererklirung ist der 31. Mai des Folgejahrs.
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Die Gewerbesteuer ist keine Betriebsausgabe (§4 Abs. 5b EStG) und mindert daher
den Unternehmensgewinn nicht. Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaf-
ten ermifigt sich aber die Einkommensteuer des Unternehmers um das 3,8-fache
des Gewerbesteuermessbetrags (§35 EStG). Bei einem Hebesatz bis zu 400 % kann

dadurch eine vollstindige Entlastung von der Gewerbesteuer erreicht werden.

UMSATZSTEUER

1. STEUERBARKEIT

Steuerbar sind nach § 1 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) unter anderem:

alle Lieferungen (Verkdufe von Gegenstinden) und sonstige Leistungen (Dienst-
leistungen), die im Rahmen der unternehmerischen Tatigkeit im Inland gegen

Entgelt ausgefihrt werden.

BEISPIEL

Ein Obst- und Gemiisehandler verkauft Apfel und Birnen in seinem Ladengeschaft.
Ein selbststandiger Schreiner repariert bei einem Kunden ein defektes Fenster.

die Einfuhr von Gegenstinden aus dem Drittland in das Inland. Die hierbei
anfallende Einfuhrumsatzsteuer wird vom Zoll erhoben.

der innergemeinschaftliche Erwerb, das heilt Bezug von Waren aus dem tbrigen
Gemeinschaftsgebiet.

Den Lieferungen und sonstigen Leistungen werden gleich gestellt:

Die Entnahme von Gegenstinden aus dem Unternehmen fiir private Zwecke.

BEISPIEL

Der selbststandige Fernsehtechniker stellt ein Fernsehgerat aus seinem Ladengeschéft
in seiner Wohnung auf.

Der Inhaber eines Spielwarengeschafts schenkt seinem Neffen ein Computerspiel aus
seinem Laden zum Geburtstag.
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Andere unentgeltliche Zuwendungen von Gegenstinden an Arbeitnehmer

oder Dritte, auch dann, wenn diese aus unternehmerischen Griinden erfolgen.

BEISPIEL

Ein Elektrohdndler schenkt seinem Angestellten anlasslich seiner Silberhochzeit eine
Waschmaschine im Wert von 800 €.

Die Verwendung von Gegenstinden, die dem Unternehmen zugeordnet wurden,

fur Zwecke, die auflerhalb des Unternehmens liegen.

BEISPIEL

Ein Fuhrunternehmer verwendet seinen Lkw, um damit seine private Segeljacht zu
transportieren.

Die unentgeltliche Ausflihrung von anderen sonstigen Leistungen im Rahmen

des Unternehmens fiir Zwecke, die auflerhalb des Unternehmens liegen.

BEISPIEL

Ein selbststandiger Malermeister beauftragt seine Arbeiter, den AuRenanstrich am
Haus seiner Eltern zu erneuern. Die Arbeiten werden unentgeltlich ausgefihrt.

2. STEUERBEFREIUNGEN

Es gibt fiir eine Reihe von Umsitzen Steuerbefreiungen, zum Beispiel:

Lieferungen von Gegenstinden an Unternehmer in anderen EU-Mitgliedstaaten
(hierfir wird eine so genannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bendtigt,
vergleiche Seite 51),

Ausfuhrlieferungen in Linder auflerhalb der EU,

Umsitze aus der Verduflerung sowie der Vermietung und Verpachtung von
Grundsttcken,

die Gewiahrung von Krediten,

Umsitze aus der Titigkeit als Bausparkassen- und Versicherungsvertreter,
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin z.B. von einem Arzt, Zahn-

arzt oder Heilpraktiker sowie die Krankenhausbehandlung.
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3. BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUR DIE UMSATZSTEUER

Bemessungsgrundlage fur die Umsatzsteuer bei Lieferungen und sonstigen Leis-
tungen ist das Entgelt, das heifit alles, was der Leistungsempfinger aufwendet,

um die Leistung zu erhalten, jedoch abzuglich der enthaltenen Umsatzsteuer.

BEISPIEL

Herr Klar, Inhaber einer Glaserei, repariert ein zerstortes Fenster. Die Glaserei verlangt
flr die Reparatur von dem Kunden 29750 € einschlieRlich Umsatzsteuer.

Die Reparatur unterliegt der Umsatzsteuer. Bemessungsgrundlage sind 100/119 von
29750¢€, also 250€. Die Umsatzsteuer betrégt 19 %, im Beispielsfall 4750 €.

Bemessungsgrundlage fir die Entnahme von Gegenstinden und fir die unent-
geltliche Zuwendung von Gegenstinden aus dem Unternehmen ist der Ein-
kaufspreis zuzuiglich der Nebenkosten (oder die Selbstkosten) im Zeitpunkt der
Entnahme beziehungsweise im Zeitpunkt der Zuwendung. Dieser fiktive Ein-
kaufspreis entspricht in der Regel den Wiederbeschaffungskosten im Zeitpunkt
der Entnahme. Dies gilt grundsatzlich auch bei im Unternehmen selbst herge-
stellten Gegenstinden.

Bemessungsgrundlage fir die Verwendung von Gegenstinden und fir die Aus-
fahrung von anderen sonstigen Leistungen fir Zwecke auflerhalb des Unterneh-

mens sind die damit zusammen hingenden Ausgaben.

4. STEUERSATZE

Es gibt zwei Steuersatze:

a)

b)

den allgemeinen Steuersatz von 19%, dem die meisten Umsitze unterliegen,
und

den ermifigten Steuersatz von 7 %.

Dem ermifligten Steuersatz unterliegen insbesondere Umsitze fiir den mensch-
lichen Grundbedarf (zum Beispiel Lebensmittel, Biicher, Zeitungen, kulturelle

Veranstaltungen, Fahrten im 6ffentlichen Personennahverkehr).
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5. VORSTEUERABZUG

Die Umsatzsteuer ist als so genanntes Mehrwertsteuersystem ausgestaltet. Die
»Mehrwert«Besteuerung wird dadurch erreicht, dass der Unternehmer die ihm fur
empfangene Leistungen in Rechnung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer mit der
seinerseits an das Finanzamt abzufihrenden Umsatzsteuer aus von ihm erbrachten
Leistungen saldieren darf. Die empfangene Leistung muss fir das Unternehmen aus-
gefuhrt worden sein. Die Lieferung eines Gegenstandes gilt dann nicht als fur das
Unternehmen ausgefihrt, wenn der Unternehmer den Gegenstand zu weniger als
10% fir sein Unternehmen nutzt (§ 15 Abs. 1 Satz 2 UStG).

Vorsteuerbetrage, die auf bestimmte nicht abziehbare Betriebsausgaben im Sinne des
§4 Abs. 5 EStG (vergleiche Seite 25) und auf Lebenshaltungskosten im Sinne des § 12
Nr. 1 EStG (vergleiche Seite 28) entfallen, sind nicht abzugsfahig.

6. ENTSTEHUNG DER UMSATZSTEUER

Grundsitzlich wird die Umsatzsteuer nach vereinbarten Entgelten berechnet (Soll-
Versteuerung, § 16 Abs. 1 UStG), das heifit die Umsatzsteuer entsteht mit Ausfih-
rung der Lieferung oder sonstigen Leistung. Sie muss dann nach Ablauf des Voran-

meldungszeitraums angemeldet und bezahlt werden.

BEACHTE Fir Anzahlungen vor Ausfihrung der Leistung entsteht die Steuer jedoch

bereits im Voranmeldungszeitraum der Vereinnahmung.

Das Finanzamt kann auf Antrag der so genannten Ist-Versteuerung zustimmen (§ 20
UStG). Dies bedeutet, dass die Umsatzsteuer erst dann anzumelden und abzufiih-
ren ist, wenn der Kunde tatsichlich bezahlt hat. Die Ist-Versteuerung kann beantragt

werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen vorliegt:

Bei Betriebseroffnung: Der Gesamtumsatz darf im Jahr der Betriebseroffnung
nicht mehr als 500.000 € betragen. Wurde die unternehmerische Tatigkeit nur
wihrend eines Teils des Kalenderjahrs ausgetbt, ist der tatsichliche Umsatz in
einen Jahresumsatz umzurechnen.

In der Folgezeit: Der Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr darf

nicht mehr als 500.000 € betragen.
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Sie sind von der Verpflichtung befreit, Bicher zu fihren und regelmifig Ab-
schlisse zu machen.

Sie sind freiberuflich titig und fithren keine Bucher.

7. STEUERSCHULDNERSCHAFT

Grundsitzlich schuldet der ausfihrende Unternehmer die Umsatzsteuer (§ 13 UStG).
In bestimmten Fillen verlagert sich jedoch die Steuerschuldnerschaft vom ausfihren-
den Unternehmer auf den Leistungsempfanger, wenn dieser Unternehmer ist (§ 13b
UStG). Bezieht beispielsweise ein Unternehmer von einem auslindischen Unter-
nehmer eine Werklieferung oder sonstige Leistung, die im Inland der Umsatzsteuer
unterliegt, wird er an Stelle des auslindischen Unternehmers Steuerschuldner. Das
Gleiche gilt, wenn ein Bauunternehmer von einem anderen inlindischen Bauunter-
nehmer Bauleistungen bezieht. Auch bei der Lieferung von bestimmten Gegenstin-
den (z.B. Schrott oder Metalle, vgl. Anlagen 3 und 4 zum UStG) an einen anderen

Unternehmer wird der Leistungsempfinger zum Steuerschuldner.

8. AUSWEIS DER UMSATZSTEUER
Ein Unternehmer ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Leis-

tungserbringung in folgenden Fillen eine Rechnung auszustellen (§ 14 Abs. 4 UStG):

Bei allen Leistungen an einen anderen Unternehmer fir dessen Unternehmen

oder an eine juristische Person. Hiervon ausgenommen sind steuerfreie Leistun-

gen nach §4 Nr. 8 bis 28 UStG.

Bei steuerpflichtigen Werklieferungen oder sonstigen Leistungen im Zusam-

menhang mit einem Grundstick an Privatpersonen. Dies sind zum Beispiel:

- Bauleistungen

- planerische Leistungen (zum Beispiel von Statikern, Architekten, Garten-
und Innenarchitekten, Vermessungs-, Prif- und Bauingenieuren)

- Instandhaltungsleistungen

- Reparatur- und Wartungsleistungen

- Reinigungsleistungen

- girtnerische Leistungen

Die Privatpersonen sind verpflichtet, die Rechnungen zwei Jahre lang aufzube-

wahren.
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Kommt der Unternehmer seiner Verpflichtung zur Rechnungsausstellung nicht nach,

begeht er eine Ordnungswidrigkeit.
Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten (§ 14 Abs. 4 UStG):

den vollstindigen Namen und die vollstindige Anschrift des leistenden Unter-
nehmers und des Leistungsempfangers

die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die
vom Bundeszentralamt fir Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
das Ausstellungsdatum

eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identi-
fizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rech-
nungsnummer)

die Menge und die Art (handelsubliche Bezeichnung) der gelieferten Gegen-
stinde oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung

den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung oder der Vereinnahmung
des Entgelts oder eines Teils des Entgelts

das nach Steuersitzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlisselte Ent-
gelt fur die Lieferung oder sonstige Leistung sowie jede im Voraus vereinbarte
Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits beim Entgelt bertucksichtigt ist
den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuer-
betrag oder im Fall der Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass fir die Liefe-
rung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt

einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang
mit einem Grundstiick an eine Privatperson

die Angabe ,Gutschrift” bei Ausstellung der Rechnung durch den Empfanger
der Leistung

Rechnungen bis zu einem Bruttobetrag von 150 € (so genannte Kleinbetragsrechnun-
gen, § 33 Umsatzsteuer-Durchfithrungsverordnung) mussen nur folgende Angaben
enthalten:
den vollstindigen Namen und die vollstindige Anschrift des leistenden Unter-
nehmers

das Ausstellungsdatum

49



50

STEUERARTEN UND ABZUGEBENDE STEUERERKLARUNGEN

die Menge und die Art der gelieferten Gegenstinde oder den Umfang und die
Art der sonstigen Leistung

das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag in einer Summe

den anzuwendenden Steuersatz

im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass fir die Lieferung oder

sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt

BEACHTE Ist in einer Rechnung ein zu hoher Umsatzsteuerbetrag oder ein Steuerbe-

trag zu Unrecht ausgewiesen, wird dieser immer geschuldet.

9. KLEINUNTERNEHMERREGELUNG

Die so genannte Kleinunternehmerregelung in §19 Abs. 1 UStG ist anzuwenden,
wenn die steuerpflichtigen Einnahmen einschliefilich der darauf entfallenden Umsatz-
steuer im Jahr der Betriebseroffnung insgesamt 17.500 € nicht ubersteigen. Wird die
unternehmerische Titigkeit nur wihrend eines Teils des Kalenderjahres ausgeibt, ist
der tatsichliche Umsatz in einen Jahresumsatz umzurechnen. Dies bedeutet, dass
dann keine Umsatzsteuer abzufiihren ist. Hierfur ist allerdings Voraussetzung, dass
keine Rechnungen mit gesondert ausgewiesener Umsatzsteuer ausgestellt wurden.
Offen ausgewiesene Umsatzsteuer wird immer geschuldet. Im Fall der Anwendung

der Kleinunternehmerregelung kann kein Vorsteuerabzug geltend gemacht werden.

Die Verpflichtung zur Erteilung einer Rechnung innerhalb der Sechsmonatsfrist gilt

aber auch fir Kleinunternehmer.

Die Kleinunternehmerregelung kann auch im folgenden Jahr in Anspruch genom-
men werden. Voraussetzung hierfur ist, dass der Umsatz des Vorjahrs 17.500 € nicht
Uberstiegen hat und der voraussichtliche Umsatz des laufenden Jahres 50.000€ nicht

ubersteigen wird. Mafigebend ist immer der Jahresumsatz.

BEISPIEL

Herr Klein hat 2013 einen Umsatz von 10.000 €, 2014 einen Umsatz von 20.600€ und 2015
einen Umsatz von voraussichtlich unter 17500 €.

In diesem Fall fallt bei Herrn Klein 2014 keine Umsatzsteuer an, da sein Umsatz 2013 unter
der mafdgebenden Grenze von 17500 € lag. 2015 ist dagegen die Umsatzsteuer zu erheben,
da sein Umsatz im mafgebenden vorausgegangenen Kalenderjahr 2014 die Umsatzgrenze
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BEISPIEL (FORTSETZUNG)

von 17.600 € Uberstiegen hat. Stellt sich heraus, dass sein Umsatz 2015 tatsachlich 17.5600 €
nicht Uberstiegen hat, fallt fir 2016 keine Umsatzsteuer an, wenn 2016 der voraussichtliche
Umsatz 50.000 € nicht Ubersteigen wird.

10. UMSATZSTEUERERKLARUNGEN

Fur jedes Kalenderjahr ist eine Umsatzsteuererklirung (Jahreserklirung) bis zum
31. Mai des darauf folgenden Jahres in elektronischer Form zu ibermitteln. Die Steuer
muss selbst berechnet und innerhalb eines Monats nach Abgabe der Erklirung auch

unaufgefordert bezahlt werden.

Unternehmensgrinder mussen daneben im Jahr der Unternehmensgrindung und
im folgenden Kalenderjahr monatlich Umsatzsteuer-Voranmeldungen (vergleiche
Seite 70) abgeben.

Die Voranmeldung muss spitestens am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungs-
zeitraums elektronisch an das Finanzamt Gbermittelt werden. Gleichzeitig muss die

selbst errechnete Steuer bezahlt werden.

Das Finanzamt kann auf Antrag die Frist fur die Abgabe der Voranmeldung und fur die
Entrichtung der Vorauszahlungen um einen Monat verlingern (so genannte Dauer-
fristverlingerung; vergleiche Seite 75). In diesem Fall ist eine Sondervorauszahlung

zu leisten.

11. UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER

Eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer wird z.B. in den folgenden Fillen benotigt:
eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung soll erbracht werden
Waren sollen in einem anderen Mitgliedsstaat steuerfrei erworben werden
sonstige Leistung an einen Unternehmer in einem anderen Mitgliedsstaat sol-
len ausgefithrt werden
Dienstleistungen werden von einem Unternehmer aus einem anderen Mitglieds-

staat empfangen

Jeder Unternehmer erhilt nur eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer. Der

Antrag auf Erteilung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer ist schriftlich unter
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Angabe des Namens und der Anschrift des Unternehmers, des zustandigen Finanz-
amtes und der Steuernummer, unter der er umsatzsteuerlich gefihrt wird, an das
Bundeszentralamt fir Steuern, 66740 Saatlouis, zu richten. Antrige kénnen auch
Uber das Internet (www.bzst.de) gestellt werden. Die Umsatzsteuer-Identifikations-

nummer wird dem Antragsteller schriftlich bekannt gegeben.
LOHNSTEUER FUR BESCHAFTIGTE ARBEITNEHMER

Wenn Sie in Threm Betrieb Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschiftigen,
mussen Sie fur deren beziehungsweise dessen Rechnung fir jede Lohnzahlung vom
steuerpflichtigen Arbeitslohn den Steuerabzug vornehmen und die einbehaltene
Lohnsteuer, den Solidarititszuschlag und gegebenenfalls die Kirchenlohnsteuer (so
genannte Steuerabzugsbetrige) beim Finanzamt anmelden und an das Finanzamt
abflhren. Zustindig ist das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die lohnsteuerliche
Betriebsstitte befindet (sogenanntes Betriebsstittenfinanzamt). Lohnsteuerliche
Betriebsstitte ist der Betrieb oder ein Teil des Betriebs, in dem der fur die Durch-

fuhrung des Lohnsteuerabzugs mafigebende Arbeitslohn insgesamt ermittelt wird.

Sie haften als Arbeitgeber fir die richtige Einbehaltung und Abfihrung der Steuer-
abzugsbetrige. Haben Sie Zweifel dartber, ob oder gegebenenfalls in welcher Hohe
Steuerabzugsbetrige einzubehalten und abzufithren sind, konnen Sie sich als Arbeit-
geber bei Ihrem Betriebsstittenfinanzamt auf Anfrage eine kostenlose Anrufungsaus-

kunft erteilen lassen.

1. DURCHFUHRUNG DES STEUERABZUGS NACH ALLGEMEINEN VORSCHRIFTEN

Grundsatzlich mussen die Steuerabzugsbetrige nach den personlichen Besteue-
rungsmerkmalen der Arbeitnehmer berechnet werden (Steuerklasse, Faktor, Zahl
der Kinderfreibetrige, Kirchensteuermerkmal und eingetragene Freibetrige oder

Hinzurechnungsbetrige).

Die personlichen Besteuerungsmerkmale der Arbeitnehmer stellt Thnen die Finanz-
verwaltung als sogenannte elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM)

maschinell verwertbar zum Abruf zur Verfigung.
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Zum elektronischen Abruf der ELStAM haben Sie sich in einem ersten Schritt bei
der Finanzverwaltung uber das ElsterOnline-Portal als Arbeitgeber zu registrieren.
Die Registrierung ist erforderlich um eine eindeutige Identifikation des Arbeitgebers
gewihrleisten zu konnen. In einem weiteren Schritt haben Sie die bei Ihnen beschif-
tigten Arbeitnehmer einmalig anzumelden. Anschliefend werden Ihnen die ELStAM
der Arbeitnehmer von der Finanzverwaltung zum Abruf zur Verfigung gestellt. Die
abgerufenen ELStAM sind von Ihnen in das Lohnkonto (vergleiche Seite 65) zu
Ubernehmen und gemafl den zeitlichen Gultigkeitsangaben fiir die Dauer des Dienst-

verhaltnisses anzuwenden.

Zur Anmeldung der Arbeitnehmer sind folgende Informationen erforderlich:
deren steuerliche Identifikationsnummer,
deren Tag der Geburt,
der Tag des Beginns des Dienstverhaltnisses,
der Zeitpunkt, ab dem die ELStAM anzuwenden ist — Referenzdatum Arbeit-
geber - sogenanntes »refDatumAGe,
ob es sich um das erste (Hauptbeschaftigung: Steuerklasse I bis V) oder ein wei-
teres Dienstverhiltnis (Nebenbeschiftigung: Steuerklasse VI) handelt,
ob und in welcher Hohe ein vom Finanzamt festgestellter Freibetrag abgeru-

fen werden soll.

Anderungen der ELStAM werden Thnen monatlich zum Abruf bereitgestellt und
mussen von Thnen abgerufen werden; gegebenenfalls wird der Abruf angemahnt. Im
ElsterOnline-Portal konnen Sie beantragen, iiber die Bereitstellung von Anderungen

per E-Mail informiert zu werden.

Nach Beendigung des Dienstverhaltnisses haben Sie den Arbeitnehmer unter Angabe
seiner Identifikationsnummer, seines Geburtsdatums, des Datums der Beendigung
des Dienstverhiltnisses und des Referenzdatums Arbeitgeber — sogenanntes »ref-

DatumAG« - unverziglich abzumelden.

HINWEIS Einzelheiten zum Registrierungsverfahren, zur Anmeldung und Abmeldung
der Arbeitnehmer sowie zum Abruf der ELStAM sind im Internet unter www.elster.

de/arbeitg_elstam.php abrufbar.
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BEACHTE Ist es Ihnen als Arbeitgeber aus wirtschaftlichen oder personlichen Grin-
den nicht zumutbar, die fur eine Nutzung des ElsterOnline-Portals zum Abruf der
ELStAM Ihrer Arbeitnehmer technischen Voraussetzungen fiir eine Kommunikation
Uber das Internet einzurichten, kann das Betriebsstittenfinanzamt auf Antrag die
Nichtteilnahme am ELStAM-Verfahren zulassen (sogenannter Hartefall). In dem
amtlichen Vordruck , Antrag des Arbeitgebers auf Nichtteilnahme am Abrufverfah-
ten der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) sind Angaben zur
Identifikationsnummer und zum Geburtsdatum der Arbeitnehmer sowie die Infor-
mation, ob es sich um das erste (Hauptbeschiftigung: Steuerklasse I bis V) oder ein
weiteres Dienstverhiltnis (Nebenbeschiftigung: Steuerklasse VI) handelt und bei
einem weiteren Dienstverhiltnis gegebenenfalls den zu bertcksichtigenden Freibe-
trag aufgrund eines Hinzurechnungsbetrages, zu machen. Der Antrag auf Nichtteil-
nahme am ELStAM-Verfahren muss kalenderjahrlich unter Angabe der Grinde neu

beantragt werden.

Die fur Ihre Arbeitnehmer giiltigen Lohnsteuerabzugsmerkmale werden Ihnen dann
fur das jeweilige Kalenderjahr vom Betriebsstittenfinanzamt schriftlich zur Verfa-
gung gestellt (,Bescheinigung fir den Lohnsteuerabzug®). Entsprechendes gilt fir
die im Laufe eines Kalenderjahres eintretenden Anderungen der Lohnsteuerabzugs-
merkmale. Die Bescheinigung fir den Lohnsteuerabzug ist als Beleg zum Lohnkonto
zu nehmen und wihrend des Dienstverhiltnisses, lingstens bis zum Ablauf des
jeweiligen Kalenderjahres aufzubewahren. Bei Beendigung des Dienstverhaltnisses
vor Ablauf des Kalenderjahres haben Sie dem Arbeitnehmer diese Bescheinigung

auszuhidndigen.

Liegen Thnen die Lohnsteuerabzugsmerkmale des Arbeitnehmers nicht vor, weil der
Arbeitnehmer
Ihnen zu Beginn des Dienstverhiltnisses die zum Abruf der ELStAM erforder-
liche Identifikationsnummer und das Geburtsdatum schuldhaft nicht mitteilt,
eine Ubermittlung der ELStAM an den Arbeitgeber gesperrt hat oder
bei seinem Wohnsitzfinanzamt die Bildung oder Bereitstellung der ELStAM all-
gemein gesperrt hat,

ist der Steuerabzug grundsitzlich nach der Steuerklasse VI durchzufiihren.
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Abweichend hiervon kann der Steuerabzug - lingstens fir die Dauer von drei Kalen-
dermonaten - zunichst nach den voraussichtlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale durch-
gefuhrt werden, wenn

ein Abruf der ELStAM wegen technischer Storungen nicht moglich ist,

sich die Ausstellung der Bescheinigung fur den Lohnsteuerabzug durch das

Finanzamt verzogert oder

der Arbeitnehmer die fehlende Mitteilung uber die ihm zuzuteilende Identifi-

kationsnummer nicht zu vertreten hat.

Der Steuerabzug fiir die zuriickliegende Monate ist nach Ubermittlung der ELStAM
bzw. Vorlage der ,Bescheinigung fiir den Lohnsteuerabzug” erforderlichenfalls zu
berichtigen. Wird nach Ablauf der drei Kalendermonate keine ELStAM Gbermittelt
bzw. keine ,Bescheinigung fir den Lohnsteuerabzug® vorgelegt, hat der Steuerabzug
auch fir die ersten drei Monate rickwirkend nach der Steuerklasse VI zu erfolgen;

der Steuerabzug ist insoweit zu berichtigen.

Verfugen Sie uber kein maschinelles Lohnabrechnungsprogramm bzw. kann Thr maschi-
nelles Lohnabrechnungsprogramm die Steuerabzugsbetrige nicht selbst berechnen,
bietet Ihnen die Finanzverwaltung hierzu unter www.bmf-steuerrechner.de auch
ein Online-Steuerberechnungsprogramm an. Verfligen Sie Uber keinen Internetan-
schluss, ist die Lohnsteuer anhand von Lohnsteuertabellen manuell zu ermitteln. Die

Lohnsteuertabellen sind nur tiber den Buchhandel erhiltlich.

2. BESONDERHEITEN BEI DER BESTEUERUNG VON TEILZEITBESCHAFTIGTEN

UND GERINGFUGIG BESCHAFTIGTEN

Anstelle einer Besteuerung nach den personlichen Besteuerungsmerkmalen des
Arbeitnehmers (ELStAM oder Bescheinigung fir den Lohnsteuerabzug) kann der
Arbeitslohn von kurzfristig und geringfiigig Beschaftigten unter bestimmten Voraus-

setzungen auch pauschal, also mit einem einheitlichen Steuersatz besteuert werden.

3. PAUSCHALBESTEUERUNG DURCH DEN ARBEITGEBER

Fur die Pauschalbesteuerung des Arbeitslohns ist der Abruf der ELStAM oder die
Vorlage einer Bescheinigung fir den Lohnsteuerabzug nicht erforderlich. Schuldner
der pauschalen Lohnsteuer ist nicht der Arbeitnehmer, sondern sind Sie als Arbeit-

geber. Aus diesem Grunde steht die Entscheidung, ob der Arbeitslohn pauschal
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besteuert wird oder nicht, ausschliefllich dem Arbeitgeber zu. Als Arbeitgeber haben
Sie allerdings die Moglichkeit, die pauschale Lohnsteuer durch vertragliche Vereinba-

rungen mit dem Arbeitnehmer auf diesen abzuwilzen.

Der pauschal besteuerte Arbeitslohn sowie die pauschale Lohnsteuer durfen nicht in
die Lohnsteuerbescheinigung (vergleiche Seite 66) aufgenommen werden. Folglich wer-
den sowohl der Arbeitslohn als auch die pauschale Lohnsteuer bei einer fir den Arbeit-

nehmer gegebenenfalls durchzufiihrenden Einkommensteuerveranlagung nicht erfasst.

Die Voraussetzungen fur die Pauschalierung der Lohnsteuer miissen dem Finanzamt

jederzeit durch geeignete Aufzeichnungen nachgewiesen werden kénnen.

BEMESSUNGSGRUNDLAGE FUR DIE LOHNSTEUER

Wie bei detr Durchfithrung des Steuerabzugs nach den allgemeinen Vorschriften ist
auch bei der Pauschalierung der Lohnsteuer stets der steuerpflichtige Arbeitslohn
die Bemessungsgrundlage fir die vom Arbeitgeber zu ibernehmende Lohnsteuer.
Hierbei kann es sich um Geld und / oder Sachbeziige handeln, wie zum Beispiel die
verbilligte Uberlassung einer Wohnung oder um kostenloses Essen. Steuerfreie Leis-

tungen erhohen die Bemessungsgrundlage nicht.

SOLIDARITATSZUSCHLAG
Neben der pauschalen Lohnsteuer fallt auch noch der Solidarititszuschlag an. Er
muss bei der Pauschalierung der Lohnsteuer immer mit 5,5% der pauschalen Lohn-

steuer berechnet werden.

KIRCHENSTEUER

Ist der Arbeitnehmer Mitglied einer kirchensteuererhebenden Religionsgemein-
schaft, ist zusatzlich zur pauschalen Lohnsteuer und dem Solidaritatszuschlag noch
die Kirchenlohnsteuer zu erheben. In Baden-Wrttemberg betrigt der allgemeine
Kirchensteuersatz 8%. Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer ist die Kirchenlohn-
steuer grundsitzlich mit 8% der pauschalen Lohnsteuer zu erheben. Die hiernach
berechnete Kirchenlohnsteuer ist zusammen mit den fur weitere Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ermittelten Kirchenlohnsteuerbetrigen in die fir die jeweilige
Religionsgemeinschaft vorgesehene Kennzahl in der Lohnsteuer-Anmeldung (ver-

gleiche Seite 77) einzutragen.
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Verzichten Sie als Arbeitgeber aus Vereinfachungsgrinden auf die Prifung der Mit-
gliedschaft Threr Arbeitnehmer zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft,
ermafligt sich der Kirchensteuersatz in Baden-Wurttemberg auf 6,0 %. Machen Sie
von der Vereinfachungsregelung Gebrauch, haben Sie die Kirchensteuer ohne Ein-
zelfallprifung der Mitgliedschaft Ihrer Arbeitnehmer zu einer steuererhebenden
Religionsgemeinschaft fir dieselbe Pauschalierungsregelung fir simtliche Arbeit-
nehmer zu entrichten. Die hiernach berechnete Kirchenlohnsteuer ist in der Lohn-
steuer-Anmeldung (vergleiche Seite 71) in einer gesonderten Kennzahl (hier: Kz.47)
einzutragen. Die Aufteilung der Kirchensteuer auf die pauschale Lohnsteuer auf
die einzelnen steuererhebenden Religionsgemeinschaften wird anschlieflend vom

Finanzamt in eigener Zustindigkeit vorgenommen.

FALLE DER PAUSCHALBESTEUERUNG

Bei der Pauschalierung sind folgende Fille zu unterscheiden:

1. PAUSCHALBESTEUERUNG BEI KURZFRISTIGER BESCHAFTIGUNG
Ob eine kurzfristige Beschaftigung vorliegt, ist ausschliellich nach steuerlichen Vor-
schriften zu beurteilen. Die sozialversicherungsrechtlichen Regelungen fiir eine kurz-

fristige Beschaftigung sind nicht relevant.

Eine kurzfristige Beschiftigung im steuerlichen Sinne ist gegeben, wenn
die Dauer der Beschaftigung 18 zusammenhingende Arbeitstage nicht tbersteigt,
der Arbeitslohn durchschnittlich nicht mehr als 62 € pro Arbeitstag betrigt und
der Arbeitslohn durchschnittlich nicht hoher liegt als 12 € pro Arbeitsstunde.

AUSNAHME Ist eine kurzfristige Beschiftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt
sofort erforderlich - beispielsweise bei Hochwasser - kann auch ein hoherer Tagesar-
beitslohn als 62 € gezahlt werden. Der Arbeitslohn je Arbeitsstunde darf jedoch 12€

nicht Uberschreiten.

Die pauschale Lohnsteuer betrigt 25% des steuerpflichtigen Arbeitslohns aus der
kurzfristigen Beschaftigung. Zusitzlich zur pauschalen Lohnsteuer fillt noch der Soli-

darititszuschlag und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer an.
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Die Steuerabzugsbetrige mussen beim Finanzamt angemeldet und dorthin auch

abgefihrt werden.

BEACHTE Bei einer versicherungsfreien kurzfristigen Beschiftigung im Sinne des §8
Abs.1 Nr.2 Sozialgesetzbuch IV (SGB 1V), fir die der Arbeitgeber keine Sozial-
versicherungsbeitrige zu entrichten hat und die im Einzelfall die oben aufgefihr-
ten steuetlichen Merkmale einer kurzfristigen Beschaftigung nicht erfiillt, gilt: Die
Besteuerung kann nur nach den allgemeinen Vorschriften (vergleiche Seite 52) unter
Berticksichtigung der personlichen Besteuerungsmerkmale des Arbeitnehmers erfol-
gen. Ursichlich hierfir ist, dass der Arbeitgeber in diesen Fillen keine Beitrige zur
Rentenversicherung zu entrichten hat. Demzufolge sind in diesem Fall die nachfol-
gend dargestellten Voraussetzungen fir eine Pauschalierung des Beschiftigungsver-

haltnisses als geringfugig entlohnte Beschaftigung nicht gegeben.

2. PAUSCHALBESTEUERUNG BE| GERINGFUGIGER BESCHAFTIGUNG

(SOGENANNTER MINIJOB)

Der Arbeitgeber kann den Arbeitslohn aus einer geringfiigig entlohnten Beschifti-
gung unter Verzicht auf die Durchfihrung des Steuerabzugs nach den allgemeinen
Vorschriften (vergleiche Seite 52) unter bestimmten Voraussetzungen mit einem

Pauschsteuersatz von 2% beziehungsweise 20% pauschal besteuern.

Ob eine geringfigig entlohnte Beschiftigung vorliegt, bestimmt sich abweichend
von der Regelung bei kurzfristiger Beschaftigung ausschliefllich nach den sozialver-
sicherungsrechtlichen Vorschriften. Demzufolge wird bei diesen beiden Pauscha-
lierungsmoglichkeiten auch der steuerliche Begriff »Arbeitslohn« durch den sozial-
versicherungsrechtlichen Begriff »Arbeitsentgelt« ersetzt. Im Ubrigen wird der im
Steuerrecht verwendete Begriff »geringfiigige Beschiftigung« im Sozialversicherungs-
recht als Uberbegriff fiir die »kurzfristige Beschiftigung« und die »geringfiigig ent-
lohnte Beschiftigung« verwendet. Steuerfreie Einnahmen und pauschal besteuerte

Einnahmen zdhlen nicht zum Arbeitsentgelt.

Seit 1. Januar 2013 liegt eine geringfugig entlohnte Beschaftigung vor, wenn das regel-
mafige Arbeitsentgelt die so genannte Geringfiigigkeitsgrenze nach § 8 Abs. 1 Nr. 1
SGB IV von 450 € im Monat nicht ubersteigt (bis 31. Dezember 2012: 400 €). Die
Dauer der Beschiftigung ist unbeachtlich. Zum regelmifligen Arbeitsentgelt geho-
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ren neben den laufenden Einnahmen auch einmalige Einnahmen, mit deren Zahlung
der Arbeitnehmer rechnen kann (zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld). Zur
Prufung der Geringflgigkeitsgrenze von 450 € sind die einmaligen Einnahmen antei-

lig auf die Monate aufzuteilen, auf die sie entfallen.

Welche der Pauschalierungsmoglichkeiten (2% oder 20 %) auf das Arbeitsentgelt aus
der geringfugig entlohnten Beschiftigung anzuwenden ist, entscheidet sich danach,
ob Sie als Arbeitgeber fiir das Beschaftigungsverhaltnis Beitrige zur Rentenversiche-

rung in Hohe von 15% zu entrichten haben oder nicht.

Ist der Beitrag zur Rentenversicherung in Hohe von 15% zu entrichten, kénnen
die Steuerabzugsbetrige (Lohnsteuer, Solidarititszuschlags und die Kirchen-
lohnsteuer) mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% des Arbeitsentgelts
erhoben werden.

Der Arbeitgeber hat sowohl die Sozialversicherungsbeitrage als auch die Steu-
erabzugsbetrige bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See in 45115 Essen als gemeinsame Einzugsstelle der Sozi-
alversicherung und der Finanzbehdrden anzumelden und dorthin abzufihren.
Dort werden die Betriage dann auf die einzelnen Bezugsberechtigten aufgeteilt.
Ist kein Beitrag zur Rentenversicherung in Hohe von 15% zu entrichten, ist die
Lohnsteuer mit 20% des Arbeitsentgelts zu erheben. Zusitzlich zur pauscha-
len Lohnsteuer fallt noch der Solidarititszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-
lohnsteuer an.

Die Steuerabzugsbetrige miissen beim Finanzamt angemeldet und dorthin auch

abgefiihrt werden.

Damit Sie sich einen Uberblick iiber die rentenversicherungsrechtlichen Regelungen

verschaffen konnen, sind nachfolgend die wichtigsten zusammengestellt:

1. Im Zusammenhang mit der Anhebung der Geringflgigkeitsgrenze von 400€
auf 450€ ist hinsichtlich der rentenversicherungsrechtlichen Beurteilung von
geringfugig entlohnten Beschiftigungen gleichzeitig auch ein Wechsel von Ver-
sicherungsfreiheit mit freiwilliger Versicherung zu Versicherungspflicht mit

Befreiungsmoglichkeit eingetreten.
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Nach dem 31. Dezember 2012 aufgenommene geringfigig entlohnte

Beschiftigungen sind - abweichend vom bisherigen Recht - rentenver-

sicherungsrechtlich nicht mehr versicherungsfrei, sondern versicherungs-

pflichtig. Der Arbeitnehmer hat die Mglichkeit, sich auf Antrag von der

Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen.

Vor dem 1. Januar 2013 bestehende geringfiigig entlohnte Beschiftigun-

gen werden aufgrund einer Bestandsschutzregelung bis zum 31. Dezem-

ber 2014 weiterhin noch als rentenversicherungsfreie Beschiftigung fort-

gefuhrt.

Fur eine oder mehrere geringfigig entlohnte Beschaftigungen gilt
unverindert die Geringfigigkeitsgrenze von 400 €.

Eine Anderung der Hohe des Arbeitsentgelts ab 1. Januar 2013 fithrt
zum Wegfall der Bestandsschutzregelung. Die geringfugig entlohnte
Beschiftigung wird als rentenversicherungspflichtige Beschaftigung
fortgefithrt. Der Arbeitnehmer hat die Moglichkeit, sich auf Antrag
von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen.

Ubersteigt das Arbeitsentgelt oder die Summe der Arbeitsentgelte
die Geringfugigkeitsgrenze von 400 €, entfillt die Bestandsschutzrege-
lung. Ubersteigt das Arbeitsentgelt oder die Summe der Arbeitsent-
gelte nicht die Geringfugigkeitsgrenze von 450€ werden die gering-
fugig entlohnten Beschiftigungen als rentenversicherungspflichtige
Beschiftigungen fortgefihrt. Der Arbeitnehmer hat die Moglichkeit,
sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen.
Wird neben einer bestandsgeschitzten geringfiigig entlohnten
Beschaftigung nach dem 31. Dezember 2012 eine weitere gering-
fugig entlohnte Beschiftigung aufgenommen ohne die Geringflgig-
keitsgrenze von 400€ zu tberschreiten, bleibt die bestandsgeschutzte
geringfigig entlohnte Beschiftigung rentenversicherungsfrei. Die
weitere geringflgig entlohnte Beschiftigung wird als rentenversi-
cherungspflichtige Beschiftigung fortgefiihrt. Der Arbeitnehmer hat
die Mdglichkeit, sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht
befreien zu lassen.

Ubersteigt die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigigkeitsgrenze
von 400€, entfillt die Bestandschutzregelung. Ubersteigt das Arbeits-
entgelt oder die Summe der Arbeitsentgelte nicht die Geringfigig-



STEUERARTEN UND ABZUGEBENDE STEUERERKLARUNGEN

keitsgrenze von 450 € werden die geringfiigig entlohnten Beschifti-
gungen als rentenversicherungspflichtige Beschaftigungen fortgefuhrt.
Der Arbeitnehmer hat die Moglichkeit, sich auf Antrag von der Ren-

tenversicherungspflicht befreien zu lassen.

Steuerliche Folgen:

Durch die Anderungen der rentenversicherungsrechtlichen Beurteilung von
geringfugig entlohnten Beschiftigungen ergeben sich hinsichtlich der steuer-
lichen Beurteilung keine Besonderheiten. Denn der Arbeitgeber hat unabhin-
gig davon, ob eine rentenversicherungspflichtige oder rentenversicherungsfreie
geringfugig entlohnte Beschaftigung vorliegt stets einen Beitrag zur Rentenver-
sicherung in Hohe von 15% des Arbeitsentgelts aus der geringfigig entlohnten
Beschiftigung zu entrichten. Die Steuerabzugsbetrige konnen fir diese gering-
fugig entlohnte Beschiftigung mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2%

berechnet werden.

Fur die Prifung der Frage, ob das Arbeitsentgelt die Geringfigigkeitsgrenze
von 450€ im Monat tbersteigt, sind die Arbeitsentgelte aus mehreren (gleich-
artigen) Beschaftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern zusammenzurechnen.
Dies gilt fur mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen oder mehrere kurz-
fristige Beschiftigungen sowie fur mehrere geringfigig entlohnte Beschiftigun-
gen mit nicht geringfigigen, versicherungspflichtigen Hauptbeschaftigungen.
Kurzfristige Beschaftigungen und geringfugig entlohnte Beschiftigungen bezie-
hungsweise kurzfristige Beschaftigungen und versicherungspflichtige Hauptbe-
schiftigungen werden nicht zusammengerechnet.

Wegen der Zusammenrechnung hat sich der Arbeitgeber beim Arbeitnehmer
zu erkundigen, ob er noch weitere Beschiftigungen austbt. Aus den Angaben
sind die zutreffenden sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen zu ziehen.
Wird von einem Trager der Sozialversicherung erst spiter festgestellt, dass
infolge der Zusammenrechnung die Geringflgigkeitsgrenze von 450€ Uber-
schritten ist, tritt die Versicherungspflicht erst ab dem Zeitpunkt ein, zu dem

diese Feststellung dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer mitgeteilt wird.
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Steuerliche Folgen:

2)

b)

Ubersteigt die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigigkeitsgrenze von
450 € nicht, haben die einzelnen Arbeitgeber Beitrige zur Rentenversiche-
rung in Hohe von 15% zu entrichten. Die Steuerabzugsbetrige konnen fir
jede geringfugig entlohnte Beschaftigung mit dem einheitlichen Pausch-
steuersatz von 2% berechnet werden.

Ubersteigt die Summe der Arbeitsentgelte die Geringfiigigkeitsgrenze von
450€, haben die Arbeitgeber keine Beitrige zur Rentenversicherung in
Hohe von 15% zu entrichten. Vielmehr schulden die einzelnen Arbeitge-
ber den vollen Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung. Eine Pauscha-
lierung der Steuerabzugsbetrige mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz
von 2% kommt deshalb nicht in Betracht. Sofern es sich bei dem einzelnen
Beschaftigungsverhaltnis fir sich betrachtet weiterhin um eine geringfigig
entlohnte Beschiftigung handelt, kann die Lohnsteuer mit dem Steuersatz
von 20% pauschaliert werden, zuztglich Solidarititszuschlag und gegebe-
nenfalls Kirchenlohnsteuer.

Kommt es infolge der Zusammenrechnung mehrerer Beschaftigungsver-
hiltnisse zu einer Uberschreitung der Geringfiigigkeitsgrenze und wird
dies von einem Trager der Sozialversicherung erst spater festgestellt, bleibt
es bis zum Eingang der Mitteilung bei der Pauschalierung der Steuerab-
zugsbetrige der einzelnen geringfiigig entlohnten Beschiftigungen mit
dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% durch den jeweiligen Arbeit-

geber.

3. Ubt der Arbeitnehmer neben einer versicherungspflichtigen Hauptbeschif-

tigung zusatzlich eine geringfigig entlohnte Beschaftigung aus, findet eine

Zusammenrechnung nicht statt. Werden bei einer versicherungspflichtigen

Hauptbeschiftigung mehrere geringfiigig entlohnte Beschaftigungen ausgetbt,

scheidet die zeitlich zuerst aufgenommene geringfligig entlohnte Beschaftigung

aus der Zusammenrechnung aus.

Steuerliche Folgen:

Fur die nicht in die Zusammenrechnung einzubeziehende geringfigig entlohnte

Beschiftigung hat der Arbeitgeber Beitrige zur Rentenversicherung in Hohe von

15% zu entrichten. Die Steuerabzugsbetrige konnen fiir diese geringfigig ent-
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lohnte Beschiftigung mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% berechnet

werden.

Ubt ein Arbeitnehmer ein versicherungsfreies Beschiftigungsverhiltnis aus, wie
beispielsweise ein Beamtenverhaltnis, so ist generell keine Zusammenrechnung
mit geringfigig entlohnten Beschiftigungen durchzufihren. Bei der Anwen-
dung der geschilderten Grundsitze ist das versicherungsfreie Beschiftigungs-
verhiltnis daher nicht zu bertcksichtigen. In Ermangelung der Zusammen-
rechnungsregelung mehrerer geringfiigig entlohnter Beschiftigungen mit der
Hauptbeschiftigung erfahrt die zuerst aufgenommene geringfiigig entlohnte
Beschiftigung daher keine »Sonderbehandlunge«. Im Ubrigen gelten die darge-
legten Grundsitze der Zusammenrechnung mehrerer Beschaftigungsverhalt-

nisse und deren steuerliche Folgen entsprechend.

Fur vor dem 1. Januar 2013 bestehende versicherungspflichtige Beschaftigungen
mit einem Arbeitsentgelt von 400,01 € bis 450,00 €, bleibt die Rentenversiche-
rungspflicht bis zum 31. Dezember 2014 bestehen. Fir Beschaftigungen, die tber
den 31. Dezember 2014 hinaus ausgetibt werden, gelten ab dem 1. Januar 2015 die
Regelungen fur geringfiigig entlohnte Beschiftigungen. Ein Antrag auf Befreiung

von der Rentenversicherungspflicht kann erst ab 1. Januar 2015 gestellt werden.

Steuerliche Folgen:

Der Arbeitgeber hat keine Beitrige zur Rentenversicherung in Hohe von 15%
zu entrichten. Er schuldet den vollen Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung.
Eine Pauschalierung der Steuerabzugsbetrige mit dem einheitlichen Pauschsteu-
ersatz von 2% kommt deshalb nicht in Betracht. Sofern es sich bei dem einzel-
nen Beschiftigungsverhaltnis fur sich betrachtet um eine geringfiigig entlohnte
Beschiftigung handelt, kann die Lohnsteuer mit dem Steuersatz von 20% pau-
schaliert werden, zuziglich Solidarititszuschlag und gegebenenfalls Kirchen-

lohnsteuer.

Im so genannten Niedriglohnbereich, also bei einem Arbeitsentgelt von 450,01 €
bis 850,00 € im Monat, unterliegt der Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialver-
sicherungsbeitrag einer Ermifligung. Die Regelung ist unabhingig davon anzu-

wenden, ob es sich um Arbeitsentgelt aus einem oder um Arbeitsentgelte aus
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mehreren zusammenzurechnenden Beschaftigungsverhaltnissen handelt. Hier-
nach steigt der Arbeitnehmeranteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag nach
einer besonderen Berechnungsformel im unteren Lohnbereich von circa 11%
bis zum oberen Lohnbereich auf den vollen Arbeitnehmerbeitrag von circa 20 %
linear an. Der Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird hin-

gegen aus dem vollen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt erhoben.

Steuerliche Folgen:

Da der Arbeitgeber fir das Beschiftigungsverhaltnis keine Beitrdge zur Renten-
versicherung in Hohe von 15% zu entrichten hat, kommt eine Pauschalierung
der Steuerabzugsbetrige mit dem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2% nicht
in Betracht.

Sofern es sich in Fallen der Zusammenrechnung mehrerer Beschaftigungsver-
haltnisse bei dem einzelnen Beschaftigungsverhaltnis fir sich betrachtet um
eine geringfiigig entlohnte Beschiftigung handelt, kann die Lohnsteuer mit
dem Steuersatz von 20% pauschaliert werden, zuziglich Solidarititszuschlag

und gegebenenfalls Kirchenlohnsteuer.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Minijob-Zentrale der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See, 45115 Essen oder im Internet unter
www.minijob-zentrale.de. Auflerdem gibt hierzu das Bundesministerium fir Arbeit
und Soziales die Broschire »Geringfigige Beschaftigung und Beschiftigung in der
Gleitzone« heraus, die Sie unter folgender Postanschrift anfordern koénnen: Publika-
tionsversand der Bundesregierung, Postfach 48 10 09, 18132 Rostock oder telefonisch
unter der Nummer: 030/182722721 - Bestell-Nr. A 630. Diese Informationsschrift

kann im Ubrigen auch im Internet unter www.bmas.bund.de abgerufen werden.

4. ANMELDUNG UND ABFUHRUNG DER LOHNSTEUER
Die nach den allgemeinen Vorschriften einzubehaltenden und abzufihrenden Steu-
erabzugsbetrige zuzuglich der pauschalen Lohnsteuer mussen Sie nach amtlich vor-

geschriebenem Datensatz auf elektronischem Wege an IThr Finanzamt dbermitteln.

Die Anmeldung der Lohnsteuer, des Solidaritatszuschlags und der Kirchenlohnsteuer
sowie die Uberweisung der Betrige an das Finanzamt miissen unaufgefordert zu fol-

genden Terminen erfolgen:
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monatlich bis zum 10.des Folgemonats, wenn die Lohnsteuer im vorangegan-
genen Kalenderjahr mehr als 4.000 € betrug,

vierteljahrlich bis zum 10. des auf das jeweilige Vierteljahr folgenden Monats,
wenn die Lohnsteuer im vorangegangenen Kalenderjahr uber 1.080 € (bis 31.
Dezember 2014: 1.000 €), aber nicht mehr als 4.000 € betrug, zum Beispiel fur das
erste Kalendervierteljahr am 10. April,

jahrlich bis zum 10.Januar des Folgejahres, wenn die Lohnsteuer im vorange-
gangenen Kalenderjahr nicht mehr als 1.080 € (bis 31. Dezember 2014: 1.000 €)
betrug.

Im Jahr der Betriebser6ffnung kann auf das vorangegangene Kalenderjahr nicht abge-
stellt werden. Deshalb ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete, fir den ersten

vollen Kalendermonat nach der Eroffnung abzufihrende Lohnsteuer mafigebend.

HINWEIS Verfigt das von Thnen eingesetzte Lohnabrechnungsprogramm tber keine
ELSTER-Schnittstellen, konnen Sie unter www.ElsterOnline.de die Lohnsteuer-
Anmeldung online ausfillen und abgeben oder unter www.ElsterFormular.de mittels
des kostenlosen Steuerprogramms direkt an Ihrem Computer erstellen und elektro-
nisch via Internet an Ihr Finanzamt Gbermitteln. Zudem erhalten Sie dort weitere

Informationen zur Verfahrensbeschreibung.

Ist es Ihnen nicht zumutbar, die technischen Voraussetzungen einzurichten, die fur
die Ubermittlung der elektronischen Lohnsteuer-Anmeldung erforderlich sind, kann
das Finanzamt auf Antrag weiterhin die Abgabe in Papierform mit dem amtlich vor-

geschriebenen Vordruck (vergleiche Seite 77) zulassen.

5. LOHNKONTO

Fur jede Arbeitnehmerin und jeden Arbeitnehmer muss ein Lohnkonto fir das
jeweilige Kalenderjahr gefihrt werden. Dort sind neben den personlichen Angaben
wie Vorname, Familienname, Geburtsdatum, Anschrift und Identifikationsnummer
auch die personlichen Besteuerungsmerkmale des Arbeitnehmers (abgerufene elek-
tronische Lohnsteuerabzugsmerkmale - ELStAM - oder die fur den Lohnsteuerab-
zugs erforderlichen Merkmale der vom Finanzamt ausgestellten Bescheinigung fur

den Lohnsteuerabzug) sowie die Art des Arbeitslohns - sei es Bargeld oder Sachbe-



66

STEUERARTEN UND ABZUGEBENDE STEUERERKLARUNGEN

zug - und die Hohe des Arbeitslohns, einschliefilich der steuerfreien Beztige, und

die einbehaltenen Steuerabzugsbetrige einzutragen.

Arbeitslohn sind alle Einnahmen, die dem Arbeitnehmer aus seinem Dienstverhalt-
nis zufliefen. Hierbei kann es sich um Bargeld oder um Sachbeziige handeln, wie
zum Beispiel die unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung von Waren oder Dienst-
leistungen, die unentgeltliche oder verbilligte Uberlassung einer Wohnung oder ein
kostenloses Essen. Dazu gehoren zum Beispiel: Lohne, Gehilter, Provisionen,
Zukunftssicherungsleistungen, Jubiliumszuwendungen, Uberstundenvergiitungen,
Abfindungen. Das Konto ist am Jahresende oder bei friherer Beendigung des
Dienstverhéltnisses abzuschliefen. Die Lohnkonten (einschliefllich der gegebenen-
falls vorzuhaltenden Unterlagen) sind bis zum Ablauf des sechsten Kalenderjahres,
das auf die zuletzt eingetragene Lohnzahlung folgt, aufzubewahren (fir 2015: bis zum
Ablauf des Jahres 2021).

6. LOHNSTEUERBESCHEINIGUNG

Unabhingig davon, ob Sie tber ein maschinelles Lohnabrechnungsprogramm ver-
fugen oder die Lohnabrechnungen manuell erstellen, sind Arbeitgeber gesetzlich
verpflichtet, die im Lohnkonto enthaltenen Aufzeichnungen Gber den Steuerabzug
nach den allgemeinen Vorschriften spatestens bis zum 28. Februar des Folgejahres
(far 2015: bis 28. Februar 2016) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz authenti-
fiziert durch Datenferntibertragung oder durch Nutzung des ElsterOnline-Portals an
die Finanzverwaltung zu ubermitteln (elektronische Lohnsteuerbescheinigung). Der
Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer ist ein nach amtlichem Muster gefertigter
Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung auszuhindigen oder elektro-

nisch bereitzustellen.

HINWEIS Verfigt das von Thnen eingesetzte Lohnabrechnungsprogramm tber keine
ELSTER-Schnittstellen, konnen Sie unter www.ElsterOnline.de die Lohnsteuerbe-
scheinigungsdaten Ihrer Arbeitnehmer online ausfillen und abgeben oder unter
www.ElsterFormular.de mittels des kostenlosen Steuerprogramms direkt an Ihrem
Computer erstellen und elektronisch via Internet an Ihr Finanzamt tbermitteln.

Zudem erhalten Sie dort weitere Informationen zur Verfahrensbeschreibung.
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7. SOZIALVERSICHERUNG

Auskinfte uber die sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Lohnzahlungen an
Ihre Arbeitnehmer erteilen die Trager der gesetzlichen Sozialversicherung. Wenden
Sie sich bitte mit entsprechenden Fragen an die fur die Trager der gesetzlichen Sozial-

versicherung als gemeinsame Einzugsstelle zustindige Krankenkasse.
BAUABZUGSTEUER

Mit dem Gesetz zur Eindimmung der illegalen Betitigung im Baugewerbe vom
30. August 2001 wurde zur Sicherung von Steueransprichen bei Bauleistungen ein
Steuerabzug eingefihrt (§§48 bis 48d EStG).

Seit 1. Januar 2002 haben danach unternehmerisch titige Auftraggeber von Bauleis-
tungen (Leistungsempfinger) im Inland grundsitzlich einen Steuerabzug von 15%
der Gegenleistung vorzunehmen. Der Steuerabzug erfolgt dabei fiir Rechnung des
Unternehmers, der die Bauleistung erbringt (Leistender). Der Steuerabzug kann nur
unterbleiben, wenn eine giltige, vom zustindigen Finanzamt des Leistenden ausge-
stellte Freistellungsbescheinigung vorliegt oder bestimmte Freigrenzen nicht aber-

schritten werden.

Auftraggebern, die den Steuerabzug nicht vornehmen, aber Haftungsrisiken vermei-
den wollen, ist zu empfehlen, auf die frihzeitige Vorlage einer giltigen Freistellungs
bescheinigung zu bestehen. Die Gultigkeit einer Freistellungsbescheinigung kann
uber das Internet unter www.bzst.bund.de > Online Dienste uberprift werden.
Ebenso ist denjenigen, die Bauleistungen erbringen, zu raten, sich rechtzeitig eine

Freistellungsbescheinigung beim zustindigen Finanzamt zu besorgen.

Weitergehende Informationen enthilt das Merkblatt zum Steuerabzug bei Bau-
leistungen im Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung unter

www.formulare-bfinv.de.
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Steuervorauszahlungen

Auf die Steuer, die Sie voraussichtlich fur das laufende Jahr insgesamt bezahlen mus-

sen, sind Vorauszahlungen zu entrichten.

STICHTAGE FUR DIE VORAUSZAHLUNGEN:

Einkommen- und Kirchensteuer sowie Solidarititszuschlag
10. Mirz/10. Juni/ 10. September/ 10. Dezember
Gewerbesteuer

15. Februar/15. Mai/ 15. August/15. November
Umsatzsteuer

10 Tage nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums

Das Finanzamt setzt die Hohe der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und
Kirchensteuer sowie den Solidarititszuschlag durch einen Vorauszahlungsbescheid
fest. Im Jahr der Betriebserdffnung oder der Ubernahme des Betriebs richtet es
sich dabei regelmifig nach Ihren Angaben im Fragebogen zur steuerlichen Erfas-
sung (Betriebs eroffnungsbogen). Das Finanzamt kann die Hohe der Vorauszahlun-
gen anpassen, wenn die Steuerschuld wesentlich hoher oder deutlich geringer ausfllt,
als Sie und das Finanzamt erwartet haben. Fur diesen Fall sollten Sie einen Antrag
beim Finanzamt stellen, in dem Sie die gewunschte Herabsetzung oder Anhebung
der Vorauszahlungen aus Ihrer Sicht begrinden. Das Finanzamt wird den Antrag pri-

fen und Ihnen gegebenenfalls einen geinderten Vorauszahlungsbescheid zusenden.

Eventuell zu leistende Gewerbesteuer-Vorauszahlungen setzt die Gemeinde fest. Ein
Antrag auf Anpassung der Vorauszahlungen ist jedoch ebenfalls beim Finanzamt zu

stellen.

Samtliche geleisteten Vorauszahlungen werden spiter auf die Jahressteuerschuld ange-

rechnet.
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Mit der einzureichenden Lohnsteuer-Anmeldung leisten Sie keine Vorauszahlungen,
sondern abschliefende Zahlungen fiir den betreffenden Anmeldungszeitraum. Die
zu bezahlende Steuer ist, wie beim Umsatzsteuer-Voranmeldungsverfahren, 10 Tage

nach Ablauf des Anmeldungszeitraums fallig.
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Vordrucke und Hinweise
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Steuernummer:

(§ 13b UStG)
Steuerpflichtige sonstige Leistungen eines im iibrigen Gemeinschafts-
gebiet anséssigen Unternehmers (§ 13b Abs. 1 USIG) ...........
Andere Leistungen eines im Ausland ansassigen Unternehmers
(§13bAbs. 2 Nr. 1und 5 Buchst. 8 USIG) .....................
Lieferungen sicherungsiibereigneter Gegensténde und Umsatze,

die unter das GrESIG fallen (§ 13b Abs. 2Nr. 2und 3UStG) .. ...
Lieferungen von Mobilfunkgeraten, Tablet-Computern, Spielekonsolen
und integrierten Schaltkreisen (§ 13b Abs. 2Nr. 10USIG) ...
Andere Leistungen

(§ 13b Abs. 2 Nr. 4, 5 Buchst. b, Nr. 6 bis 9und 11 USIG) .........
Steuer infolge Wechsels der Besteuerungsform

Steuer
EUR ct
Bemulunulnr\mdl:go
ohne Umsatzsteuer
volle EUR pee]
46 47
52 |53
73 74
78 |79
84 -85

sowie Nachsteuer auf u. & wegen

Abziehbare Vorsteuerbetrage
Vorsteuerbetrége aus Rechnungen von anderen Unternehmern (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG),
aus Leistungen im Sinne des § 13a Abs. 1 Nr. 6 USIG (§ 15 Abs. | 1 Satz 1 Nr. 5 USIG) und aus 66

innergermeinscratichen Drsecksosechidften (8 25 Abe S USIC
dem inner Erwerb von

(515 Abs. 1 Satz 1 Nr.3 USIG)

Entstandene Einfuhrumsatzsteuer (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2USG) ... . .

Vorsteuerbetrage aus Leistungen im Sinne des § 13b USIG (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 UStG)

die nach inen Dy

Berichtigung des Vorsteuerabzugs (§ 15a USIG)

Vorsteuerabzu fir innergemeinschaftiche Lieferungen neuer Fahrzeuge auferhal eines Unterehmens | 5oy
(§ 2a UStG) sowie von Kleinunternehmern im Sinne des § 19 Abs. 1 USIG (§ 15Abs. 4a USIG) ............

Verbleibender Betrag .
Andere Steuerbetré

berechnet sind (§§ 23 und 23a USIG) . ... . .. 63

dge
In Rechnungen unrichtig oder unberechtigt ausgewiesent

3 (§ 140
die nach § 6a Abs. 4 Satz 2, § 17 Abs. 1 Satz 6, § 25b Abs. 2 USIG oder von einem Auslegerer oder Lager- ' | 6Q

halter nach § 13a Abs. 1 Nr. 6 UStG geschuldet werden

Umsatzsteuer-\ vmumhlungmmcnun

2ug) de
(nur auszufillen in der Jetzien Voranmeidung des Besleuerungszairaums, in der Regel Dezember) -

rauszahlung

r Oberschuss - bitte dem Betrag ein Minuszeichen voranstellen -

(bitte in jedem Fall ausfilllen) 83

ige Angaben und Unterschrift

wird auf das dem Fis Konto iiberwiesen, soweit der Betrag

Ein
nicht mit Steuerschulden verrechnet wird.

des
(falls ja, bitte eine .1" eintragen) ...

Geben Sie bitte die Verrechnungswiinsche auf einem besonderen Blatt an oder auf dem beim Finanzamt

erhaltiichen Vordruck vanechnungsammg

ist abgetreten

Das SEPA-L (2B. weger
Voranmeldungszeitraum widerrufen (falsja bite ein 1 eintragen)
Ein ggf. verbleibender Restbetrag st gesondert zu entrichten.

Hinweis nach den

= nur vom Finanzamt auszufiillen -

Die mit der Steueranmeldung angeforderten Daten werden auf
Grund der §§ 149 ff. der Abgabenordnung und der §§ 18, 18b des
Umsatzsteuergesetzes erhoben. Die Angabe der Telefonnummern und
der E-Mail-Adressen ist freiwillig.

Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt
(Name, Anschrf, Telfon, E-MalAdresse)

Datum, Unterschrift

ML ]
L[]

(12[ ]

Bearbeitungshinweis
. Die aufgefiihrten Daten sind mit Hiffe des gepriiften und genehmigten
7 H ol d e

maschinell zu verarbeiten.
Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen der
maschinellen Verarbeitung

~

Datum, Namenszeichen

und/oder
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Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung

Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2015

Abkirzungen:  AO = Abgabenordnung UStAE = Umsatzsteuer-Anwendungserlass
BZSt = Bundeszentralamt fiir Steuern Ustov =L D i
GrEStG = Grunderwerbsteuergesetz UstG = Umsatzsteuergesetz
Kj. = Kalenderjahr USt-IdNr. = L i

Diese Anleitung soll Sie informieren, wie Sie die Vordrucke richtig ausfiillen.

Die Anleitung kann allerdings nicht auf alle Fragen eingehen

Wesentiche Anderungen gegeniiber der Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung des Vorjahres sind durch Randstriche gekennzeichnet

Ubermittlung der L auf Weg
Die . st nach atic Datensatz durch D: nach MaRigabe der

i iln (§ 18 Abs. 1 Satz 1 USIG). Fr dio lokonische auhentfizorto Ubermitung bendiggen
Sl sin Zora, Dioses emalon S nach inter ww . it beachten Sie, ass die Registierng bi 2u
2wei Wochen dauern kann. Unter www.elster.de/elster_soft_nw.php finden Sie Prog 2ur Auf Antrag kann das

Finanzamt zur Vermeidung von unbilligen Harten auf eine elektronische Ubermittlung verzichten.

So werden die Vordrucke ausgefiillt:

Bitte tragen Sie aus Griinden die

)
Filllen Sie bitte nur die weilien Felder der Vordrucke deutlich und vonstanmg aus bev denen Sie Angaben zu erkléren haben; nicht bendtigte
und

(oben) ein.

Felder lassen Sie bitte frei und sehen von ab. Bitte

durch ein Minuszeichen zu kennzeichnen.

Werden Belege (Vertrage, i auf

ei den

ind dis Entgale fur Uméatze sowe die Anzahlungen enzulragen. Negative Betréige sind

Anlagen usw.) eingereicht, tragen Sie bitte in Zeile 15 eine 1 ein.

Tragen Sie bei den Bemessungsgrundiagen bitte nur Betréige in vollen Euro ein; bei den Umsatzsteuer- und Vorsteuerbetragen ist dagegen stets
auch die Eintragung von Centbetragen erforderlich. Rechnen Sie Werte in fremder Wahrung in Euro um.

Die L istvom L oder

sofern isch Gibermittelt wird.

Umsatzsteuer-VoranmeIdung

nach § 4 Nr. 5 UStG (z.B. Provisionen im

Steuerfreie Lieferungen und ige L
Zeilen 20 bis 22

Innergemeinschaftliche Lieferungen (§ 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a
Abs. 1 UStG) sind in dem Voranmeldungszeitraum zu erkléren, in dem
die Rechnung ausgestellt wird, spatestens jedoch in dem Voranmel-
dungszeitraum, in dem der Monat endet, der auf die Lieferung folgt.

Uberdi il

fiir Steuern a
Weg zu ubemnl(e\n AuBerdem sind diese Umsatze gmndsauhch dam

" Zusammenhang mit Ausfuhrieferungen);
~ Umsitze im Sinne des Offshore-Steuerabkommens, des Zusatz-

mens zum Protokoll iiber die NATO-Hauptquartiere;

soweitdie im D
bew\rkl werden (§ 25 Abs. 2 UStG).

Zeile 24

Steuerfreie Umséatze ohne Vorsteuerabzug sind z.B. Grundstiicks-

monatlich fir die

melden. Nahere Informationen zur Intrahandelsstatistik erhalten Sle
beim Statistischen Bundesamt, 65180 Wiesbaden, Telefon 0611/75-1,
Telefax 0611 / 75-724000 sowie unter www.destatis.de.

Uber die in den Zeilen 21 und 22 einzutragenden Umsétze ist fiir
jede innergemeinschaftiiche Lieferung eines neuen Fahrzeugs eine
Meldung nach der
an das BZSt zu iibermitteln.

Nahere Informationen zu den vorgenannten Verfahren erhalten Sie
beim BZSt (Dienstsitz Saarlouis, Ahornweg 1 - 3, 66740 Saarlouis,
www.bzst.de, Telefon 0228 / 406-0).

Zeile 23

In Zeile 23 sind neben steuerfreien Ausfuhrlieferungen (§ 4 Nr. 1

Buchst. a, § 6 Uf Umstze mit

einzutragen, z.B.:

~ Lohnveredelungen an Gegenstinden der Ausfuhr (§ 4 Nr. 1
Buchst. a, § 7 UStG);

~ Umsiitze fiir die Seeschifffahrt und fiir die Luftfahrt (§ 4 Nr. 2, § 8
UStG);

~ grenziiberschreitende Giiterbeforderungen und andere sonstige
Leistungen nach § 4 Nr. 3 USG;

USt 1 E - Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung 2015 - (09.14)

(§ 4 Nr. 12 UStG), Umsitze aus der Tétigkeit als Arzt
oder aus ahnlicher heilberuflicher Tatigkeit (§ 4 Nr. 14 UStG).

Steuerpflichtige Lieferungen und sonstige
Leistungen
Zeilen 26 bis 28

Es sind die Umsatze und Anzahlungen einzutragen, fir die die Um-
satzsteuer entstanden ist. Bemessungsgrundiagen sind stets Netto-
betrage (ohne Umsatzsteuer), die in vollen Euro (ohne Centbetrége)
anzugeben sind. Es sind auch Umséitze einzutragen, bei denen die
(§ 10Abs. 5 USIG)
P Dagegen sind Umsitze, fiir die der Leistungsempfanger die Um-
satzsteuer nach § 13b Abs. 5 USIG schuldet, nicht hier einzutragen,
sondern in Zeile 39 bzw. 40 (vgl. Erlauterungen zu den Zeilen 39, 40
und 48 bis 52).

L i aus dem L sind, soweit sie
in der Abgabe von bestehen, 4ig di

lichen Lieferungen und, soweit sie in der Abgabe oder Ausfiihrung
von sonstigen Leistungen bestehen, regelmafiig den entgeltichen
sonstigen

Sachzuwendungen und sonstige Leistungen an Arbeitnehmer.

Es sind auch die Umsatze bei der Lieferung von Gegenstanden aus
einem Umsatzsteuerlager einzutragen, wenn dem liefernden Unter-
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nehmer die Auslagerung zuzurechnen ist. In allen anderen Fallen der
Auslagerung - insbesondere wenn dem Abnehmer die Auslagerung
zuzurechnen ist - sind die Umséitze in Zeile 65 einzutragen (vgl. Er-
lauterungen zu Zeile 65)

Zeilen 29 bis 30

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die ihre Umsétze nach
den Durchschnittssatzen des § 24 Abs. 1 USIG versteuern, miissen
Lieferungen in das iibrige Gemeinschaftsgebiet an Abnehmer mit
US-IdNr. in Zeile 29 eintragen. Diese Lieferungen sind im Rahmen
owie zur Intrahan-
delsstatistik zu melden (vgl. Erléuterungen zu den Zeilen 20 bis 22).

Bei den in Zeile 30 bezeichneten Umsatzen, fiir die eine Steuer zu
entrichten ist, sind die anzuwendenden Durchschnittssatze um die
Satze fir

Land- und Forstwirte, die ihre Umsatze nach den aligemeinen Vor-
schriften des USIG versteuern, tragen ihre Umsatze in den Zeilen 20
bis 28 ein.

Innergemeinschaftliche Erwerbe
Zeilen 32 bis 36

indem

Zeile 42

Einzutragen sind die iibrigen nicht steuerbaren Umstze, deren
Leistungsort nichtim Inland liegt und die der Umsatzsteuer unterlagen,
wenn sie im Inland ausgefiihrt worden waren. Hierzu gehdren auch
Rundfunk-und
gen und auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen, die
ein im Inland anséssiger Unternehmer an Nichtunternehmer mit Sitz,
Wohnsitz oder gewshnlichem Aufenthalt im dbrigen Gemeinschafts-
geblel ausfiihrt. Im Inland ausgefiihrte nicht steuerbare Umsa!ze
im Ganzen, ischen
o sind nicht Dies gilt v for g
Umsitze, die in den Zeilen 38 bis 41 einzutragen sind.

Leistungsempfinger als Steuerschuldner
(§ 13b UStG)

Zeilen 48 bis 52

Vorbehaltich der Ausnahmeregelungen des § 13b Abs. 6 USIG sind
folgende im Inland steuerpflichtige Umsatze einzutragen, fir die
Unternehmer oder juristische Personen die Steuer als Leistungs-
empfanger schulden:

~ Sonstige Leistungen nach § 3a Abs. 2 UStG eines im iibrigen Ge-
i jet ansassigen L (Zeile 48);

2u erklaren, in dem die Rechi wird, spateste jedoch
indom Voranmeldungszairaum. i dem der Monat endet, dor auf den
Erwerb folgt.

Beineuen

- ie nichtin
L Ausland ans3 L (Zeile 49);
~ Lieferungen von Gas iber das Erdgasnetz oder von Elektrizitat
Sowle von Warme oder Kélte durch einen im Ausland ansassigen

dann vor, wenn das Fahrzeug nicht von einem L geliefert unter den des § 3 USIG (Zeile 49),
wurde. Werden neue Fahrzeuge von Lieferem ohne USt-IdNr. erwor- ; b

ben - insbesondere von ,Privatpersonen” -, sind die Erwerbe in der Lie durch den
Zeile 36 zu erklaren. Wird das neue Fahrzeug von einer Privatper an den auBerhalb des Insol-
oder von einem fiir seinen privaten B (Zeile 50);

derinnergemeinschaftiche Erwerb nur mit Vordruck USt 18 el
den (Fahrzeugeinzelbesteuerung).

Die in den Zeilen 33 bis 35 einzutragenden innergemeinschaftichen
Erwerbe
melden (vgl. Erlduterungen zu den Zeilen 20 bis 22).

g; zul
Zeile 38

(§ 25b UStG)
hal der erste Abnehmer Zeile 38 auszufillen, wenn fir diese Liefe-
rungen der letzte Abnehmer die Steuer schuldet.

~ unter das GrESIG fallende Umsatze, insbesondere Lieferungen von
Grundstiicken, fiir die der leistende Untemehmer nach § 9 Abs. 3
USIG zur Steuerpflicht optiert hat (Zeile 50);

~ Lieferungen von Mobilfunkgeraten, Tablet-Computer und Spiele-
konsolen sowie von integrierten Schaltkreisen vor Einbau in einen
2ur Lieferung auf der
wenn der Lei ein istund die Summe
der fiir sie in Rechnung zu stellenden Entgelte im Rahmen eines
wirtschaflichen Vorgangs mindestens 5 000 EUR belragt; nachtrag-
Entgelts bleiben iicksichtigt (Zeile 51);

~ Werklieferungen und sonstige Leistungen, die der Herstellung,
Instandsetzung, Instandhaltung, Anderung oder Beseitigung von
i Pl dU i

ist die
Bomessungsgrundiage (§ 25b Abs, 4 USIG) seiner Lieferungon an
den letzten Abnehmer.

Die Steuer, die der letzte Abnehmer nach § 25b Abs. 2 USIG filr die
Lieferung des erste schuldet, ist in Zeile 65

9
wenn der Leistungsempfanger ein Unternehmer ist, der selbst
solche Bauleistungen erbringt (Zeile 52);

- Lisferungen von Gas iber des Erdgasnetz durch einen im Inand

(vgl. Erlauterungen zu Zeile 65). Zum Vorsteuerabzug fir diese Lie-
ferung vgl. Erlauterungen zu den Zeilen 56 bis 60.

wenn der Wieder-

verkaufer von Gas im Sinne des § 3g USIG it (Zele 52);

~ Lieferungen von Elekirizitét eines im Inland anséssigen Unterneh-
mers, wenn der liefernde Unternehmer und der Leistungsempfanger

Zeile 39
Einzutragen sind die im Inland

bl Spielekon-
xolen sowie Inlugrlerlen Schaltireisen im Sinno von § 130 Abs. 2
Nr. 10 UStG d fiir die der L

1 Elektrizitatim § 3g USIG sind; nicht
hierunter fallen Betreiber von Photovoltaikanlagen (Zeile 52);

- Ubenragung der in § 13b Abs. 2 Nr. 6 USIG bezeichneten sog.

fanger die Umsatzsteuer nach §13b Abs. 5 Satz 1 USIG schuldet
(vgl. Erlauterungen zu den Zeilen 48 bis 52, sechster Spiegelstrich),

Zeile 40

sind die iibrigen i

tigen Umséitze nach § 13b Abs. 1 und 2 ste des Ievslenden Un-
r die der L

§ 13b Abs. 5 UStG schuldet.

Zeile 41

Einzutragen sind die nach § 3a Abs. 2 USIG im iibrigen Gem
schaftsgebiet ausgefiihrten sonstigen Leistungen, fiir die dio
Steuer in einem anderen Mitgliedstaat von einem dort anséssigen
Le.stungsempﬁnger geschuldet wird. Uber die in Zeile 41 einzutra-

(Zeile 52);

- Llefemngen der in den Anlagen 3 und 4 zum UStG aufgefihrten
Gegenstande, insbesondere Metalle, Altmetalle und Schrott (Zei-
le 52);

~ Reinigen von Gebéuden und Gebaudeteilen, wenn der Leistungs-
empfanger ein Unternehmer ist, der selbst solche Leistungen
erbringt (Zeile 52);

~ Lieferungen von Gold in der in § 13b Abs. 2 Nr. 9 UStG bezeichneten
Art (Zeile 52).

Filr die in Zeile 48 einzutragenden Umstze entsteht die Steuer mit
Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistungen aus-
gefiihrt worden sind. Die Steuer fiir die ibrigen Umsétze entsteht
mit Ausstellung der Rechnung, spétestens jedoch mit Ablauf des

das BZSt a Weg zu (vgl.
zuden Zevlen 20 bis 22).

der auf die g der Leistung folgt. Wird das
Entgelt oder ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung
oder die Teilleistung ausgefiihrt worden ist, entsteht insoweit die
Steuer mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt
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oder Teilentgelt vereinnahmt worden ist. Abweichend von diesen
Grundsatzen entsteht die Steuer bei so genannten Dauerleistungen

VORDRUCKE UND HINWEISE

Beispiel

fiir die unter den ersten beiden
Leistungen spatestens mit Ablauf eines jeden Kalenderjahres, in dem
sie tatsichlich erbracht werden

lie vom L
Siotor ol Erauterungen 2u den Zalon 56 b 60.

Abziehbare Vorsteuerbetrage
Zeilen 56 bis 60

Abziehbar sind nur die nach dem deutschen L

Der L hat im Kj. 2012 ein Bil errichtet, das
erab 1.12.2012 zur Hélfte steuerpflichtig und zur Halfte steuerfrei
vermietet. Die auf die Herstellungskosten entfallende Vorsteuer
von 60 000 EUR hat er in Hahe von 30 000 EUR abgezogen. Am
2.7.2015 wird das gesamte Gebéude steuerrei verauiert. Die
steuerfreie VerauBerung fiihrt zu einer Berichtigung des Vorsteu-
erabzugs in Hohe von 22 250 EUR. Dieser Betrag ist mit einem
Minuszeichen versehen in Zeile 61 einzutragen.

Berechnung: 30 000 EUR Vorsteuer : 120 Monate Berichti-
qungszeilraum = 250 EUR monatiche Berichtigung x 89 Monate
restlicher (Juli 2015 bis November 2022)

geschuldeten Steerbetrége. Zur Vergiitung von

=22 250 EUR.

erhalten Sie beim BZSt (Dienst-
sitz Schwedt, Passower Chaussee 3b, 16303 Schwed( 1 Oder,
www.bzst.de, Tel. 0228 / 406-0).

Zeile 62

Die auf die Anschaffung (Lieferung, Einfuhr oder innergemeinschaft-

Es kbnnen folgende

werden

~ die gesetzlich geschuldete Steuer fir Lieferungen und sonstige
Leistungen, die von einem anderen Unternehmer fiir sein Unter-
nehmen ausgefihrt worden sind, sofern eine Rechnung nach den
§§ 14, 14a USIG vorliegt (Zeile 56);

~ diein einer (Rec
150 EUR nicht iibersteigt) enthaltene Umsa!zslsusn sofern eine
Rechrung nach § 33 USIDV vorlisgt (Zsle 56)

- D
2u Zeile 38) die vom letzten Abnehmer nach § 25b Abs. 2 USIG
geschuldete Umsatzsteuer (Zeile 56);

~ die Umsatzsteuer, die der Untemehmer schuldet, dem die Ausla-
gerung aus einem Umsatzsteuerlager zuzurechnen ist; vgl. Erléu-
terungen zu Zeile 65 (Zeile 56);

~ die Umsatzsteuer fiir im Infand nach § 3d Satz 1 USIG bewirkte
innergemeinschaftiche Erwerbe (Zelle 57);

- d fir die fiir das
Unternehmen  nach § 1 Abs. 1 Nr. 4 USIG eingefiihrt worden sind
(Zeile 58);

~ die Umsatzsteuer aus Leistungen im Sinne des § 13b Abs. 1 und 2
USG, die der Leistungsempfénger nach § 13b Abs. 5 USIG schuldet
(val. Erfauterungen zu den Zeilen 48 bis 52), wenn die Leistungen
fiir sein Unternehmen ausgefiihrt worden sind (Zeile 59);

~ nach Durchschnittssétzen (§ 23 USIG) ermittelte Betrage bei
Unternehmern, deren Umsatz im Sinne des § 69 Abs. 2 USIDV in
den einzelnen in der Anlage der USIDV bezeichneten Berufs- und
Gewerbezweigen im vorangegangenen Kj. 61 356 EUR nicht iber-
stiegen hat, und die nicht verpfichtet sind, Blicher zu fihren und
auf Grund jahriicher
2u machen (Zeile 60);

~ nach einem Durchschnitissatz (§ 23a us«e) emilelte Betrége bei

licher Ef neuen Fahrzeugs entfallende Umsatzsteuer von
Fahrzeuglieferern im Sinne des § 2a USIG und Kleinunternehmern
im Sinne des § 19 Abs. 1 UStG kann unter den sonstigen Vorausset-
zungen des § 15 USIG beriicksichtigt werden. Der Vorsteuerabzug
ist nur bis zu dem Betrag zuléssig, der fiir die Lieferung des neuen
Fahrzeugs geschuldet wiirde, wenn die Lieferung nicht steuerfrei wre.
Der Abzug ist erst mit der Ausfiihrung der innergemeinschaftiichen
Lieferung des neuen Fahrzeugs (Eintragung in die Zeile 22 bzw. bei
Kleinunternehmern in Zeile 20 oder 21) zulissig (§ 15 Abs. 4a UStG).

Zeile 65
Einzutragen sind
die der

in unrichtig
Unternehmer schuldet (§ 14c Abs. 1 UStG);
die der

in
Rechnungsaussteller schuldet (§ 14c Abs. 2 USIG);
- Steuerbetrage fir Umstze, die Auslagerungen von Gegen-
stinden aus einem Umsatzsteuerlager vorangegangen sind
(34N s etz { Buchsta Setz2 USIG)und die der Unternehmer

schuldet, dem di gerer). Nicht
einzutagen sind ier Lierungen, diedem Helernden Unternehmer
ind, wenn mit

diesen Lieferungen steht. Diose Uneatze sind i den Zelon 28 bis
28 einzutragen (vgl. Eduterungen zu den Zeilen 26 bis 28);

~ Steuerbetrage, die der Lagerhalter eines Umsatzsteuerlagers als
Gesamtschuldner schuldet (§ 13a Abs. 1 Nr. 6 USIG);

~ Steuerbetrége, die der Abnehmer bei einer als steuerfrei behan-
delten innergemeinschaftiichen Lieferung in den Fallen des § 6a
Abs. 4 UStG schuldet;

- die ein dritter Zentral-
regulierer) schuldet (§ 17 Abs. 1 Satz 6 UStG);

~ Steuerbetrage, die der letzte Abnehmer im Rahmen eines inner-
gemeinschaftlichen Dreiecksgeschafts fir die Lieferung des ersten

im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 9 Korperschaﬁs(euergese(z deren

tz, mit. und des inner-

Erwerbs, im K. 35 000 EUR

nicht {iberstiegen hat und die nicht verpflichtet sind, Biicher zu

fiihren und auf Grund jahrlicher Bestandsaufnahmen regelmafig
Abschliisse zu machen (Zeile 60).

derungen entfallen, sowie herabgesetzte, erlassene oder erstattete
i sind zu ichti

Ein fiir Wi iter, die der L uwe-

niger als 10 % fiir sein Unternehmen nutzt, ist generell nicht maglich

(§15 Abs. 1 Satz 2 USIG),

Gegen-
stands‘ der teilweise unternehmerisch und teilweise nicht unterneh-
merisch genutzt wird, vgl. Abschn. 15.2¢ Abs. 2 und Abschn. 15.6a
USHAE.

Zele 61
Der Vorsteuerabzug st nach Mafigabe des § 15a USIG i.v.m. § 44
USIDV zu berichtigen.

Handelt es sich bei den 4gen um
Vorsteuerbetrége, ist dem Betrag ein Minuszeichen voranzustellen.

schuldet (§ 25b Abs. 2 USIG)

Sonstiges

Zeile 67

Wird die gewerbliche oder berufliche Tétigkeit im Laufe eines Kj.
eingestellt oder wird im Laufe des Kj. auf die Dauerfristveriangerung
verzichtet, ist die im letzten

zeitraum des Besteuerungszeitraums anzurechnen (vgl. auch Erlau-
terungen zu den Zeilen 68, 71 bis 75),

Zeilen 68, 71 bis 75

Die Vorauszahlung ist am 10. Tag nach Ablauf des Voranmeldungs-
zel(raums fallig und an das Finanzamt zu sn(rlch(en Wird das SEPA-

Wlderruien ist ein durch die Verrechnung nicht gedeckter Restbetrag
2zu entrichten.

Ein Uberschuss wird nach (§ 168 AO) ohne.

Antrag ausgezahlt, soweit der Betrag nicht mit Steerschulden ver-
rechnet wird. Wiinscht der Unternehmer eine Verrechnung oder liegt
eine Abtretung vor, ist in Zeile 72 eine ,1" einzutragen. Liegt dem
Finanzamt bei Abtretungen die Abtretungsanzeige nach amtichem
Muster noch nicht vor, ist sie beizufiigen oder gesondert einzureichen.
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Antrag auf Dauerfristverlingerung

Zeo = Bittle weilte Felder ausfullen, Anfeitung auf der Ruckseite beachten — |
Falart Steuernummer o
2 allart
s|| 11 56 | 1500
4
tempel oder -datum
5|
Finanzamt
6
7
8 Antrag auf Dauerfristverlangerung
9
Anmeldung
10
der Sondervorauszahlung
1 q
— - (8 46 bis 48 UStDV)
12 Anschrift — Telefon — E-Mail-Adresse
— |1
Zur Beachtung
14 fiir die ihre zu
haben:
15 DerAntrag auf Dauerfistverlangerung ist nicht zu stellen, wenn Dauerfrist-
16 Eine Sondervorauszahlung ist nicht zu berechnen und anzumelden.
17 : 7
. Antrag auf Dauerfristverlangerung
18 )
19|  lchbeantrage, die Fristen fir die U der L und fiir die der L
Vorauszahlungen um einen Monat zu veriangern.
20
. B h und der Sonder auf die Steuer fiir das Kalenderjahr 2015
21 von L die ihre zu i i haben
22 Berichtigte Anmeldung (falls ja, bitte eine ,1 eintragen) M_I
23
24
25 volle EUR pee]
1. Summe der i L zuziiglich der -
26 fiir das 014 ..o
27| 2. Davon '/, = Sondervorauszahlung 2015 . ... .............................os -
28
Verrechnung des Erstattungsbetrags erwii i ist
29 | (falls ja, bitte eine ,1" eintragen)
— Geben Sie bitte die
30 | erhaltichen Vordruck ,Verrechnungsantrag'.
Das SEPA-L wird ise (2.B. wegen i fiir die.
31 dieses Jahres (falls ja, bitte eine 1 eintragen) . .................
32 | Ein 99t verbleibender Restbetrag it gesondert zu entrichten.
Hinweis nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze: -
33 | Diemitder - nur vom Finanzamt auszufiillen -
§8 14911, der Abgabenordnung und des § 18 des Umsatzsteuergesetzes -7
34 | erhoben. Die Angabe der Telefonnummenn und der E-Mail-Adressen
ist freiwillig.
35
Bei der Anfertigung dieser Steueranmeldung hat mitgewirkt:
36 | (Name, Anschrt, Tlofon, E-Mai-Adresse)
- Bearbeitungshinweis
1. Die aufgefiihrten Daten sind mit Hife des gepriiften und genehmigten
dicksi i Daten
& maschinell zu verarbeiten.
2. Die veitere Bearbeltung richiet sich nach den Ergebrissen der
39 maschinellen Verarbeitung
40
4 atum, Namenszeichen
)
® undioder
43 | Datum, Unterschrift
USt1H —Antrag auf D der 2015 - (09.14)
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Anleitung

zum Antrag auf Dauerfristverlangerung/
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Anleitung zur Dauerfristverlzingerung

2015

zur Anmeldung der Sondervorauszahlung

Ubermittlung des Antrags auf Dauerfri g
ung/der A der Sonder auf
elektronischem Weg

Der Antrag auf Dauerfristverlangerung/die Anmeldung der Sonder-

ist nach amtiich Datensatz durch
Datenferniibertragung nach Mafgabe der Steuerdaten-Ubermitt-
lungsverordnung authentifiziert zu ibermitteln (§ 48 Abs. 1 Satz 2
USIDV). Informationen hierzu erhalten Sie unter der Internet-Adresse
www.elster.de. Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von
unbilligen Héirten auf eine elektronische Ubermitilung verzichten. In
diesem Fall ist der Antrag auf Dauerfristverlangerung/die Anmeldung

Zur der

2015 ist die Summe der Umsatzsteuer-Vorauszahlungen 2014 in
Hahe von 39 000 EUR um die angerechnete Sondervorauszahlung
in Hohe von 5 000 EUR zu erhohen. Aus der Bemessungsgrund-
lage von 44 000 EUR (einzutragen in Zeile 26) errechnet sich
fir A eine von 4 000 EUR in
Zeile 27 - Kennzah 38)

Erolot i be dr Berachnung der Sondervorauszahiung n Zalo 28
ein Uberschus: ist di
Zaiung i Zele 27 mit0 EUR emzutragenv

Wurde die gewerbliche oder berufliche Tatigkeit nur in einem Teil des

der om oder
tigten zu unterschreiben.

Antrag auf Dauerfristverlangerung
Zeilen 17 bis 19

Die h rden, wenn das
Finanzamt den Antrag nicht ablehnt; ein Bewilligungsbescheid wird

ausgeiibl, ist die Summe der Vor-
Angefangene Ka\endermonate sind hierbei als volle Kalendermonate
2u behandeln (§ 47 Abs. 2 USIDV),

Bei Beginn der gewerblichen oder beruflichen Tétigkeit im laufenden
Kalenderjahr ist die Sondervorauszah\ung auf der Grund\age der zu

erechnen
(§ 47 Abs. 3 UStDV). Die Sondervorauszah\ung soll der durchschnl((~
eines Figen Sie

nicht erteilt. Die Fristveriangerung gilt solange, bis der |
gegeniiber dem Finanzamt erkiit, dass er die Fristverlangerung nicht
mehr in Anspruch nehmen will oder das Finanzamt die Fristverlnge-
fung widerruft (§ 46 UStDV).

der Sonder

Zeilen 25 bis 27

Die i wird bei Ubermittiung der Voran-
meldungen unter der Auflage erteilt, dass wahrend der Geltungsdauer
der Fristverlangerung jahrlich bis zum 10 Februar eine Sondervor-

bitte in diesem Fall ein besonderes Blatt mit kurzer Erléauterung der
Berechnung bei.

Die ist bei der g der
Vorauszahlung firr den letzten Voranmeldungszeitraum des Be-
gilt.

Die erfolgt somit bei der der
Vorauszahlung fiir den Monat Dezember.

Zeile 31

erd fir die zu enlncmer\de Sondervorauszahlung das SEPA-

betrégt ein Elftel der Summe der Umsatzstouor” \/orauszahlungen
- fur

- ohne

2014 (§ 47 Abs. 1 und § 48 Abs. 2 UStDV).

Beispiel

A hat fir das 201
Vcrauszamungen IV\ Hohe von 39 000 EUR ar\gemeldel (Summe
der aus Zeile 68 -

Kennzah! 83 - der Umsatlsleuer r-Voranmeldungen). In der Umsatz-
steuer -Voranmeldung fiir Dezember 2014 (Zeile 67 - Kennzahl 39

fr das Kalenderjahr 2014 in Hohe von 5 000 EUR angerechnet.

wlderrulen it i curch dio Verrechnung nicht gedeckter Restbetrag
2u entrichten.

Unterschrift

Zeile 43

Bitte vergessen Sie nicht, den Antrag auf Dauerfristverliingerung/die

nicht elektronisch Gbermittelt werden.




VORDRUCKE UND HINWEISE

Lohnsteuer-Anmeldung

Bitte weilte Felder ausfiillen oder [X] ankreuzen und Hinweise auf der Riickseite der Durchschrift beachten

e
1= 2015
2
1
s [
4
) Lohnsteuer-Anmeldung 2015
5 Finanzamt
Anmeldungszeitraum
6 bei monatlicher bei
- £ =, —
. 1501 von 1507 s 1541| "R
9 15027 1508| "9 1542 " R
o 1503 1= 15095 1543| " R
" 1504 % 1510/ o« 1544 " Saneis
- Anschi i stte - - E-Mail
» nschrift der EMail [ooe 1511| Mo e
uni Kalondor-
— | 1506 15120 [1519] 5 [ ]
14 Berichtigte Anmeldung
(falls ja, bitte eine ,1 eintragen)........
15 Zahl der Arbeitnehmer (einschl. 86
. Aushilfs- und
1
EUR ct
17| Summe der einzubehaltenden Lohnsteuer /2 42
18| Summe der pauschalen Lohnsteuer - ohne § 37b ESIG - 41
19| Summe der pauschalen Lohnsteuer nach § 37b EStG ! 44
20| abziiglich an Arbeitnehmer ausgezahltes Kindergeld 43
21 fiir von i 33
22| Verbleiben " 48
— 23| Solidaritatszuschlag "2 49
24| pauschale Kirchensteuer im vereinfachten Verfahren 47
25| Evangelische Kirchensteuer - ev (fr/it/rf) 2 61
26 isch-Katholische Kirchensteuer - rk "% 62
27 der it igi i Baden - ib 2 78
28 der L Baden -fb"? 67
20 der -iw " 73
— a0 -ak"? 63
31
32| Gesamtbatrag * N B o koo vesssgaan st Sorigo 83
53] Ein Erstatungsbetrag wird auf des dem Finanzami benannte Konto iberwiesen, soweil der Berag
nicht mit Sleuelschulden verrechnet wi
& (alsja bite S e
35 Sie bitte die auf einem Blatt oder auf dem beim Finanzamt
amatichen-voranick Venechnungsanlrzg an.
36| Das SEPA-L ise (2B.
fi diesen Anmeldungszeitraum widerrufen (alls ja, bite eine - eintragen)
37| Ein ggf. verbleibender Restbetrag ist gesondert zu entrichten.
Hinweis nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze:
38 Die mit der Steusranmeldung angefordertn Daten werdn auf Grund der §§ 149, 150 der
Abgabenordnung und des § 41a des Einkommensteuergesetzes erhober
39| Do Die Angabe der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse ist freiwillig.
3 T .,
Bearbeitungshinweis
42" 1 Die aufgefihrien Daten sind mit Hilfe des geprifen und 11
41 rogr sowie ggf. unter
der gespeicherten Daten maschinell zu verarbeiten.
42| 2 Die weitere Bearbeitung richtet sich nach den Ergebnissen
der maschinellen Verarbeitung.
43 und/oder D:
Datum, Namenszeichen/Unterschrift
LSt A Okt 14 (3) Lohnste g 2015 fiir das ) X2014 N 60M
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VORDRUCKE UND HINWEISE

Hinweise fiir den Arbeitgeber

Hinweise fiir den Arbeitgeber

oder auf Papier?

1. Bitte beachten Sie, dass die Loh h amtlich Datensatz durch e gung nach
MaBgabe der i zu il i ist. Fir die It ifizi i die ge-
setzlich vorgeschrieben ist, bendtigen Sie ein Zertifikat. ieses erhalten Sie nach istri auf der i
www.elsteronline.de/eportal/. Bitte beachten Sie, dass die Re bis zu zwei kann. Unter Ister.de/el
ster_soft_nw.php finden Sie zur i Auf Antrag kann das Finanzamt zur Vermeidung von un-
billigen Harten auf eine elektronische Ubermittlung varzlchten in diesem Fall haben Sie oder eine zu lhrer Vertretung berechtigte
Person die Loh nach amtlich Vordrucl und zu

der

2. Tragen Sie bitte die Summe der einzubehaltenden Steuerabzugsbetrége (§§ 39b und 39c EStG) in Zeile 17 ein. Die Summe der mit festen
oder besonderen Pauschsteversatzen erhobenen Lohnsteuer nach den §§ 37, 40 bis 40b ESG tragen Sie bitte in Zevle ws ein. Nicht ein-
zubeziehen ist die an die Deutsche 2 %-ige Be-
schaftigte i.5.d. § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a SGB IV. In Zeile 19 tragen Sie bitte gesondert die pauschale Lohnsteuer nach §37b ESIG ein.
Vergessen Sie bitte nicht, auf dem Zahlungsabschnitt die Steuernummer, den Zeitraum, in dem die Betrége einbehalten worden sind, und
je gesondert den Gesamtbetrag der Lohnsteuer, des Solidaritatszuschlags zur Lohnsteuer und der Kirchensteuer anzugeben oder durch
hre Bank oder Sparkasse angeben zu lassen.

Ihre L age) ko h von il werden, wenn Sie dem Finanzamt ein
SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilen.

Sollten Sie mehr Lohnsteuer ersatten, als Sie einzubehalten haben (2.B. wegen einer Neuberechnung der Lohnsteuer fir bereits abgelau-

ne L Sie bitte den Betrag mit einem deutiichen Minuszeichen. Der Er-
stattungsantrag ist durch Ubermmlung Foder Abgabe der Anmeldung gestellt.

3. Reichen die Ihnen zur Verfiigung stehenden Mittel zur Zahlung des vollen vereinbarten Arbeitslohns nicht aus, so ist die Lohnsteuer von dem
tatschlich zur Auszahlung gelangenden nledngeren Betrag zu berechnen und einzubehalten.

4.  Eine Ei in Zeile 20 kommt dtzlich nur bei it des &f i Rechts in Be-
tracht.

Arbeitgeber, die eigene oder gecharterte Handelsschiffe betreiben, dilrfen einen Betrag von 40 % der Lohnsteuer der auf solchen Schiffen
in einem zusammenhéingenden Arbeitsverhaitnis von mehr als 183 Tagen beschéiftigten Besatzungsmitglieder abziehen. Dieser Betrag ist
in Zeile 21 einzutragen.

5. Haben Sie in den Féllen der Lohnsteuerpauschalierung nach den §§ 37a, 37b, 40 bis 40b EStG die Kirchensteuer im vereinfachten Verfah-
ren mit einem erméiBigten Steuersatz ermittelt, tragen Sie bitte diese (pauschale) Kirchensteuer in einer Summe in Zeile 24 ein. Die Auftei-
lung der auf die wird von der Finanzverwaltung
iibernommen.

6. Abfiihrungszeitpunkt ist
a) spatestens der zehnte Tag nach Ablauf eines jeden wenn die L firr das
Kalenderjahr mehr als 4.000 € betragen hat,

g

spétestens der zehnte Tag nach Ablauf eines jeden wenn die U Lohnsteuer fiir das vorangegangene
Kalenderjahr mehr als 1.080 €, aber nicht mehr als 4.000 € betragen hat,

e

spitestens der zehnte Tag nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres, wenn die abzufiihrende Lohnsteuer fiir das vorangegangene
Kalenderjahr nicht mehr als 1.080 € betragen hat.

Hat Ihr Betrieb nicht wéhrend des ganzen vrangegangenen Kalenderjahres bestanden, so ist die fir das vorangegangene Kalenderjahr
abzufiihrende Lohnsteuer fiir die g d auf einen

Hat Ihr Betrieb im vorangegangenen Kalenderjahr noch nicht bestanden, so ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete, fir den ersten
vollen Kalendermonat nach der Ersffnung des Betriebs abzufiihrende Lohnsteuer maBgebend.

7. Im Falle nicht rechtzeitiger Abfihrung der istein 2u entrichten. Der betréigt 1 %
des auf 50 € (ohne Ki fir jeden Monat der Saumnis.

8. Verbleibende Betréige von insgesamt weniger als 1 € werden weder erhoben noch erstattet, weil dadurch unverhaitnismaBige Kosten ent-
stehen.

der

9. Ubermitteln oder Sie bitte davon, ob Sie Lohnsteuer einzubehalten hatten odev ob die einbehaltenen Steuerab-
2ugsbetrége an das Finanzamt abgefunrt worden sind, dem Finanzamt der is zum (siehe
oben Nummer 6) eine L nach amtlich Datensatz oder Vordruck

Sie sind aber kiinftig von der Verpflichtung zur Ubermittiung oder Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen befreit, wenn Sie Ihrem Be-
mebsstanenﬁnanzaml mitteilen, dass Sie keine Lohnsteuer einzubehalten oder 2u dbemehmen haben. Gleiches g, wenn Sie nur Arbeit-
fir die

nehm e Sie lediglich die 2 %-ige an die Deutsche
haben.

10.  Trifft die Anmeldung nicht rechtzeitig ein, so kann das Finanzamt zu der Lohnsteuer einen Verspatungszuschlag bis zu 10 % des anzu-
meldenden Betrages festsetzen.

11, Um Riickfragen des Finanzamts zu vermeiden, geben Sie bitte in Zeile 15 stets die Zah\ der Arbeitnehmer — elnschl\eBI\ch Aushllls- und
Teilzeitkrafte, zu denen auch die an die Deutsche i.8.
§8Abs. 1Nr. 1und § 8a SGB IV gehoren - an.

vonL
12, Wenn Sie feststellen, dass eine bereits Lohnste g fehlerhaft oder ist, soist fir den An-
eine berichtigte Lohs oder Dabei sind uch in den Zeilen
vorzunehmen, in denen sich keine Anderungen ergeben haben Es ist nicht zuléssig, nur Einzel- oder Differenzbetrage nachzumelden Fiir
die sind jeweils berichtigte Lohr Den Berich-

tigungsgrund teilen Sie bitte Irem Finanzamt gesondert mit.




NOTIZEN

79



80

NOTIZEN




NOTIZEN

81



82

NOTIZEN




IMPRESSUM

HERAUSGEBER

Ministerium fir Finanzen und Wirtschaft Baden-Wrttemberg
Neues Schloss, Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart

Telefon: +49 (0)711/123-0

www.mfw.baden-wuerttemberg.de

BILDNACHWEIS

Titelbilder: Fotolia

SATZ DRUCK UND WEITERVERARBEITUNG
Satzkasten Schwibische Druckerei
Nurnberger Str. 170 Rotenwaldstr. 158

70374 Stuttgart 70197 Stuttgart

Diese Informationsschrift wird von der Landesregierung in Baden-Wirttemberg im
Rahmen ihrer verfassungsmifligen Verpflichtung zur Unterrichtung der Offentlich-
keit herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von deren Kandidatinnen oder
Kandidaten beziehungsweise Hilfskriften wihrend eines Wahlkampfes zum Zwe-
cke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt fur alle Wahlen. Missbrauchlich
ist ins-besondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsstinden
der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Infor-
mation oder Werbemittel. Untersagt ist auch die Weitergabe an Dritte zur Verwen-
dung bei Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl
darf die vorliegende Druckschrift nicht so verwendet werden, dass dies als Parteinah-
me der Herausgeberin zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden
konnte. Diese Beschrinkungen gelten unabhingig vom Vertriebsweg, also unabhin-
gig davon, wann, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Informationsschrift
der Empfingerin oder dem Empfinger zugegangen ist. Erlaubt ist es jedoch den Par-

teien, diese Informationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.

September 2015
2. Auflage
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GEMEINNUTZIGE VEREINE
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

SENIOREN




	Vorwort
	Inhalt
	Erste Schritte in die Selbstständigkeit
	Wahl der Rechtsform 
	Unterscheidung zwischen Gewerbebetrieb und freiberuflicher Tätigkeit
	Erster Kontakt mit dem Finanzamt
	Gewinnermittlung
	Buchführung
	Gewinnermittlungsarten
	Ausgewählte Einzelfragen
	Steuerarten und abzugebende  Steuererklärungen
	Einkommensteuer
	Gewerbesteuer
	Umsatzsteuer
	Lohnsteuer für beschäftigte Arbeitnehmer
	Bauabzugsteuer
	Steuervorauszahlungen
	Stichtage für die Vorauszahlungen
	Vordrucke und Hinweise
	Umsatzsteuer-Voranmeldung
	Anleitung zur Umsatzsteuer-Voranmeldung
	Antrag auf Dauerfristverlängerung
	Anleitung zur Dauerfristverlängerung
	Lohnsteuer-Anmeldung
	Hinweise für den Arbeitgeber
	ElsterFormular

